
H a u p t a m t  Viernheim, den 11. Oktober 2018 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

Einladung zur Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung  

Zur Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung am F r e i t a g ,  dem 19.10.2018 
um 19:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses lade ich Sie herzlich ein. 

T A G E S O R D N U N G :  

1. Konzessionsvergabe 2019 - Abschluss eines Strom- und eines Gaskonzessions-
vertrages mit der Stadtwerke Viernheim GmbH 

2. Einführung eines Einbahnstraßensystems im innenstadtnahen Bereich 

3. Prüfung der Jahresrechnung 2016 durch das Revisionsamt des Kreises Berg-
straße 

4. Teilnahme am Investitionsprogramm der Hessenkasse 

5. Wahl der Personalratsmitglieder in die Betriebskommission des Viernheimer Fo-
rums der Senioren 

6. Antrag der CDU-Fraktion: 
Plakatierung im Stadtgebiet 

7. Antrag der WGV-Fraktion: 
Barrierefreiheit für die vorhandene Fahrradstraße 

8. Anfrage der CDU-Fraktion: 
Rückbau Sickermulden „Am Königsacker“ 

9. Anfrage der CDU-Fraktion: 
Wiedererrichtung der Brücke Vie07 über den Landgraben 

 

Viernheim, den 11.10.2018 

Der Stv.-Vorsteher 

gez.: Norbert Schübeler 

 

Scannen Sie den QR-Code, um zur BürgerApp zu gelangen:  



Protokoll-Nr. 23/2018        Viernheim, 22.10.2018 
XVIII / . Stv.Versammlung 

 

PROTOKOLL 

 

Zu der auf Freitag, den 19.10.2018, um 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses an-

beraumten Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung waren erschienen: 

 
VON DER STADTVERORDNETEN-VERSAMMLUNG: 
CDU-Fraktion SPD-Fraktion 
Ergler, Volker Atris, Hussein 

Frank, Elvira Forg, Klaudia 

Gutperle, Jürgen Häfele, Andreas 

Haas, Sigrid Hanf, Alicia 

Kempf, Bastian Hofmann, Klaus 

Kruhmann, Torben Mayer-Kotlenga, Nina 

Renner, Engelbert Neuß, Peter 

Scheidel, Jörg Quarz, Klaus 

Schübeler, Norbert Stv.-Vorsteher Rihm, Dieter 

Werle, Richard Schäfer, Daniel 

Winkler, Christoph Wohlfart, Maximilian 

  

UBV-Fraktion Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 

Benz, Walter Helbig, Marcella 

Bleiholder, Rolf Winkenbach, Manfred 

Bleiholder, Urte Zöller-Helbig, Helga 

Migenda-Wunderle, Rosemarie  
Nordmann, Rolf  
Sponagel, Irina Fraktion DIE LINKE 

Dr. Stülpner, Henrik Weißenberger, Albert 

Wunderle, Bernhard  

  

FDP-Fraktion WGV-Fraktion 

Kammer, Bernhard Kempf, Beate 

Jünemann, Ralf Kempf, Ralf 

  

  
 
Entschuldigt fehlten Ruth Büchler, Hannah Käser, Martin Ringhof, Tobias Weiße, Dr. 
Jörn Ritterbusch, Wolfgang Klee und Tugce Sebnem Altinalan. 

 
 -  -  -  -  
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VOM MAGISTRAT: 

Bürgermeister Matthias Baaß (bis 19:40 Uhr, TOP (neu) 6) 
Erster Stadtrat Jens Bolze 
Stadtrat Gerd Brinkmann 
Stadtrat Thomas Klauder 
Stadtrat Helmut Kirchner 
Stadtrat Randoald Reinhardt 
Ehrenstadtrat Heinz Rohrbacher 
Stadtrat Hayrettin Vanli 
Stadtrat Klaus Ziegler 

Entschuldigt fehlten Stadträtin Jenny Dieter, Stadträtin Hedwig Fraas, Stadtrat Dieter 
Gross sowie Stadtrat Günter Wolk. 
 

ALS SCHRIFTFÜHRUNG: 
Haas, Philipp   Hauptamt   - Protokoll – 
 

VON DER VERWALTUNG: 
Fleischer, Michael  Hauptamt 
Rohrbacher, Stefanie Kämmereiamt 
Hoock. Jürgen  Forum der Senioren 

VOM AUSLÄNDERBEIRAT: 
Erdogan, Nurcan Vertreterin des Ausländerbeirats 

 
VON DER PRESSE:    ZUHÖRER: 
Südhessen-Morgen      1 
Viernheimer Tageblatt      

    
 

Stv.-Vorsteher Norbert Schübeler eröffnete um 19:00 Uhr die Sitzung, begrüßte alle An-
wesenden und stellte die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit 
des Plenums fest. 

Gegen das Protokoll der Sitzung vom 14.09.2018 (Nr. 22/2018) gab es keine Einwände. 

Er informierte darüber, dass TOP 2 „Einführung eines Einbahnstraßensystems im innen-
stadtnahen Bereich“ zurückgezogen wurde. Dagegen gab es keine Einwände. 

 - - -  

TAGESORDNUNG: 

1. Konzessionsvergabe 2019 - Abschluss eines Strom- und eines Gaskonzessionsver-
trages mit der Stadtwerke Viernheim GmbH 

(neu) 2. Prüfung der Jahresrechnung 2016 durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße 
(neu) 3. Teilnahme am Investitionsprogramm der Hessenkasse 
(neu) 4. Wahl der Personalratsmitglieder in die Betriebskommission des Viernheimer Forums 

der Senioren 
(neu) 5. Antrag der CDU-Fraktion: 

Plakatierung im Stadtgebiet 
(neu) 6. Antrag der WGV-Fraktion: 

Barrierefreiheit für die vorhandene Fahrradstraße 
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(neu) 7. Anfrage der CDU-Fraktion: 
Rückbau Sickermulden „Am Königsacker“ 

(neu) 8. Anfrage der CDU-Fraktion: 
Wiedererrichtung der Brücke Vie07 über den Landgraben 

 

1. Konzessionsvergabe 2019 - Abschluss eines Strom- und eines 
Gaskonzessionsvertrages mit der Stadtwerke Viernheim GmbH 

Bezug: Vorlage des Kämmereiamtes vom 01.10.2018 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Der stellv. Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Rihm berichtete, 
dass der Ausschuss dem Beschlussvorschlag ohne Aussprache einstimmig zuge-
stimmt habe. 

Beschluss: 

Die Stadtverordneten-Versammlung stimmt dem Abschluss des Strom- sowie des 
Gaskonzessionsvertrages mit der Stadtwerke Viernheim GmbH in den vorliegenden 
Fassungen (Anlagen 1 und 2) zu. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 38 Stadtverordnete anwesend) 

Auszug: Kämmereiamt 
 
 

(neu) 2. Prüfung der Jahresrechnung 2016 durch das Revisionsamt 
des Kreises Bergstraße 

Bezug: Vorlage des Kämmereiamtes vom 13.09.2018 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Der stellv. Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Rihm berichtete, 
dass der Ausschuss dem Beschlussvorschlag ohne Aussprache einstimmig zuge-
stimmt habe. 

Beschluss: 

Die Stadtverordneten-Versammlung erteilt dem Magistrat für das Haushaltsjahr 2016 
Entlastung. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 38 Stadtverordnete anwesend) 

Auszug: Kämmereiamt 
 
 

(neu) 3. Teilnahme am Investitionsprogramm der Hessenkasse 

Bezug: Vorlage des Kämmereiamtes vom 27.09.2018 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Der stellv. Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Rihm berichtete, 
dass die Förderrichtlinien im Entwurf vorliegen. Die Gesamtsumme von 8.417.510 € 
bestehe aus dem Zuschuss in Höhe von 7.575.759 € sowie einem Eigenanteil in Hö-
he von 841.751 €, welcher über die WIBank finanziert werde. Die Zinsen für die 
10jährige Laufzeit übernehme das Land.  



296 

Stv.Vers. Prot.Nr.23/2018/Sitzung am 19.10.2018 

Die Stadtverordneten-Versammlung sei frei in Ihrer Entscheidung, für welche Maß-
nahme man das Geld verwenden wolle. Die Maßnahme müsse man bis zum 
31.12.2021 festlegen und diese müsse bis zum 31.12.2024 abgenommen sein. 
Auf Rückfrage aus dem Ausschuss wurde erklärt, dass der Zuschuss auch für Bau-
abschnitte z.B. einer Rathaussanierung genutzt werden könne. 

Stv. Kruhmann sagte, dass man das Geld wegen der längst überfälligen Investitio-
nen gut gebrauchen könne. Das Investitionsprogramm stehe in einer Reihe von 
Maßnahmen wie dem neuen Kommunalen Finanzausgleich, der sich nach dem Be-
darf der Kommunen ausrichte und Viernheim besserstelle, dem Kommunalen 
Schutzschirm und dem Kommunalen Investitionsprogramm. Die Hessenkasse löse 
das Problem der Kassenkredit-Berge, die eine „Zeitbombe“ im kommunalen Haus-
halt seien. Viernheim habe es auch ohne die Hessenkasse geschafft, Kassenkredit-
frei zu werden. Dafür dankte er insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Kämmereiamtes. 

Auszug: Kämmereiamt, BVLA, Hauptamt 
 
 

(neu) 4. Wahl der Personalratsmitglieder in die Betriebskommission 
des Viernheimer Forums der Senioren 

Bezug: Vorlage des Eigenbetriebs Forum der Senioren vom 13.09.2018 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Beschluss: 

Die Stadtverordneten-Versammlung wählt 

1) Herrn Thomas Mandel (Stellvertreterin: Frau Nadia Schwarm) 

2) Frau Ayfer Güven (Stellvertreter: Herr William Gardner) 

als Vertreter des Personalrats in die Betriebskommission Forum der Senioren. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 38 Stadtverordnete anwesend) 

Auszug: Forum der Senioren, Hauptamt 
 
 

(neu) 5. Antrag der CDU-Fraktion: 
Plakatierung im Stadtgebiet 

Bezug: Antrag der CDU-Fraktion vom 04.10.2018 
 

Auf o.a. Antrag wird verwiesen. 

Stv. Bastian Kempf sagte, dass die aktuell zu beobachtende schiere Anzahl der 
Plakate einer Regelung bedürfe. Leider gebe es mittlerweile ein paar, die es über-
treiben. Deshalb sollte eine Satzung mit Regelungen entworfen werden, die kontrol-
lier- und sanktionierbar seien. 

Stv. Neuß unterstützte den Antrag. Man müsse allerdings auch Vereine usw. beden-
ken. Die Diskussion sollte im Ausschuss geführt werden. 

Stv. Jünemann sagte, dass hier versucht werde eine Kanone zu bauen, um auf 
Spatzen zu schießen. Es gebe bereits Richtlinien, die man sicher aktualisieren kön-
ne. Eine Satzung mit Sanktionen produziere einen großen Verwaltungsaufwand. Das 
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Ordnungsrecht gebe einem heute schon Handlungsmöglichkeiten. Er sprach sich da-
für aus, den Antrag in eine Diskussion um die Richtlinien umzuwandeln. 

Stv. Benz sagte, dass man eine Mengenbegrenzung brauche. Wenn es nach ihm 
gehe, würde man einige wenige Plätze festlegen, an denen Wahlplakate aufgestellt 
werden dürfen, z.B. am Kreisel an der L3111 (REWE), am Treff im Bahnhof und an 
der Umgehungsstraße West. Das würde ausreichen. 

Stv. Weißenberger sagte, dass jedes Plakat eines zu viel sei. Man selbst habe nur 
plakatiert, weil es die anderen auch getan haben. 

Stv.-Vorsteher Schübeler fasste die Diskussion so zusammen, dass sowohl die 
Aufstellung einer Satzung als auch die Veränderung der Richtlinien diskutiert werden 
sollte. Die Beratung werde den normalen Gang durch die Gremien gehen, sodass 
die Vorberatung im Ausschuss stattfindet, bevor der Stadtverordneten-Versammlung 
ein Vorschlag vorgelegt wird. 

Beschluss: 

Die Stadtverordnetenversammlung befürwortet die Aufstellung einer Satzung oder 
die Veränderung der Richtlinien, die Art und Umfang der Plakatierung im Stadtgebiet 
– insbesondere zu Wahlkämpfen – regelt. 

Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Entwurf zur Beratung und 
Beschlussfassung vorzulegen. Hierbei soll generell eine Plakatierung außerhalb von 
zentralen Anschlagtafeln zwar möglich sein, der jeweilige Gesamtumfang pro An-
tragsteller jedoch kontrollier- und sanktionierbar eingeschränkt werden. 

Abstimmung: Einstimmig, 4 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 38 Stadtverordnete anwesend) 

Auszug: Ordnungsamt 

 
 

(neu) 6. Antrag der WGV-Fraktion: 
Barrierefreiheit für die vorhandene Fahrradstraße 

Bezug: Antrag der WGV-Fraktion vom 08.10.2018 
 

Auf o.a. Antrag wird verwiesen. 

Stv. Ralf Kempf sagte, dass er die Anregung erhalten habe, die beiden Unterbre-
chungen abzuschaffen. Dies würde die Fahrradstraße attraktiver machen und den 
Verkehr beruhigen. 

1. Stadtrat Bolze sagte, dass sich dies diskutieren lasse. Er verwies auf das in Be-
arbeitung befindliche Mobilitätskonzept, welches demnächst vorgelegt werden soll. 
Er machte den Vorschlag, dies als Anregung mit aufzunehmen. 

Stv. Bastian Kempf sagte, dass er große Bauchschmerzen habe, dies so zu be-
schließen. Es handle sich um zwei wichtige Achsen, die man nicht unterbrechen soll-
te. Er befürwortete den Vorschlag des 1. Stadtrats, dies bei der Beratung des Mobili-
tätskonzepts mit aufzunehmen. 

Stv. Jünemann befürwortete ebenfalls, dies beim Mobilitätskonzept mitzudiskutie-
ren. Allerdings sei er der Meinung, dass an diesen Stellen eine Vorfahrtsänderung 
die Gefährdung für Radfahrer erhöhen würde. Der Sinn von Fahrradstraßen sei vie-
len nicht bekannt. Es würde eine trügerische Sicherheit geschaffen. 
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Stve. Zöller-Helbig sagte, dass die Fahrradstraße ihre Schwächen habe und ver-
bessert werden könne. Autofahrer verhalten sich hier oft rücksichtslos. An diesen 
Stellen befürchte man durch eine Vorfahrtsänderung ein erhöhtes Unfallrisiko sowie 
einen Rückstau des Autoverkehrs. Ziel müsse es sein, insgesamt auf eine fahrradge-
rechte Stadt hinzuarbeiten. Dies sollte man mit dem Mobilitätskonzept in Angriff 
nehmen. 

Stv. Weißenberger erinnerte, dass man ebenfalls schon einen Antrag für eine fahr-
radfreundlichere Verkehrsführung gestellt habe. Diesen habe man wegen der Auf-
stellung des Mobilitätskonzepts zurückgestellt und empfehle, dies hier ebenfalls zu 
tun. 

Antragsteller Stv. Ralf Kempf war einverstanden, das Thema bei der Diskussion 
des Mobilitätskonzepts mitzudiskutieren. 

Auszug: ASU, Ordnungsamt. 1. Stadtrat 

 
 

(neu) 7. Anfrage der CDU-Fraktion: 
Rückbau Sickermulden „Am Königsacker“ 

Bezug: Anfrage der CDU-Fraktion vom 04.10.2018 
 

1. Welche Ereignisse oder Umstände haben wann dazu geführt, dass von dem Ziel ei-
ner unmittelbaren Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung 
vom 09.03.2018 abgewichen werden musste? 

2. Wem wurden wann diese Umstände oder Ereignisse bekannt? 

3. Wer hat wann welche Maßnahmen zur Zielerreichung einer zeitnahen Umsetzung 
der Maßnahme veranlasst? 

4. Wie haben sich diese Zielerreichungsmaßnahmen ausgewirkt? 

5. Zu welchem konkreten Termin wird nach aktuellem Stand mit der Umsetzung der 
Maßnahme begonnen werden? 

1. Stadtrat Bolze beantwortete die Fragen wie folgt: 

1. 

Weder aus den Beratungen noch aus den getroffenen Beschlüssen lasse sich das 
Ziel einer unmittelbaren Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordneten-
Versammlung vom 09.03.2018 ableiten oder erkennen. Der Beschluss der Stadtver-
ordneten-Versammlung vom 09.03.2018 erfolgte unter Bezugnahme auf die Informa-
tionsvorlage der Verwaltung vom 16.10.2017. Weder die Informationsvorlage der 
Verwaltung vom 16.10.2017 noch der Antrag von UBV, FDP und CDU vom 
25.02.2018, beides Gegenstand der Beratungen am 09.03.2018, lasse als Ziel „eine 
unmittelbare Umsetzung“ erkennen. 
Auch die protokollierten Wortbeiträge anlässlich der Sitzung der Stadtverordneten-
Versammlung am 09.03.2018 lassen ein solches Ziel nicht erkennen. Relevanter 
aber noch sei der tatsächlich getroffene Beschluss der der Stadtverordneten-
Versammlung am 09.03.2018. Dieser lautete exakt: „1. Mit Bezug auf die Informati-
onsvorlage IV-79-2017/XVIII beschließt die Stadtverordnetenversammlung den Um-
bau der Straße „Am Königsacker“ in Höhe der Hausnummer 7 (Apotheke) nach den 
Vorgaben der Variante 5.“ 
Ergebnis: Eine unmittelbare Umsetzung / eine zeitliche Vorgabe wurde weder the-
matisiert, noch beantragt, noch beraten und auch nicht beschlossen. 
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Damit erübrige sich eine Beantwortung der just darauf abzielenden, weiteren Fragen 
2. – 4. 

5. 

Am 07.12.2017 wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2018 beraten und beschlos-
sen. Der Haushaltsplan 2018 sei quasi die mit Geldmitteln ausgestattete To-Do-Liste 
der Verwaltung für das Jahr 2018. 
Im Rahmen dieser Debatte für den Haushaltsplan 2018 erfolgten keine Beratung  
oder Einbringung des Anliegens „Am Königsacker“ und auch keine Etatisierung von 
Haushaltsmitteln für einen Rückbau der Maßnahme „Am Königsacker“. Damit seien 
für diesen – dann ohnehin von UBV, FDP und CDU erst 3 Monate später einge-
brachten Antrag – grundsätzlich keine Haushaltsmittel 2018 zur Verfügung gestellt 
worden. 
Die Umsetzung einer nicht etatisierten Maßnahme im laufenden Haushaltsjahr sei 
nur möglich, wenn im laufenden Haushaltsjahr durch anderweitige Einsparungen o-
der Verzicht die in erforderlicher Höhe notwendigen Finanzmittel zur Verfügung ste-
hen. Ein solcher Ressourcenüberschuss sei derzeit in Anbetracht der knappen 
Haushaltsausstattung  unter Würdigung der für notwendige Maßnahmen etatisierten 
Mittel, unter Beachtung haushaltsrechtlicher Vorgaben und in Kenntnis des notwen-
digen, anstehenden und stadtweit verstreuten Bedarfes an dringenden Unterhal-
tungsmaßnahmen schlicht nicht zu erkennen. 
Konkret bedeute dies: „Ohne Moos nichts los!“ 
Im Rahmen der rechtskonformen Ausführung des Haushaltsplanes 2018 sei aktuell 
mangels finanzieller Ressourcen eine Umsetzung des - ohne Zeitvorgabe - getroffe-
nen Beschlusses für 2018 realistisch nicht zu erwarten. 

Stv. Bastian Kempf sagte, dass er nicht glauben könne, dass 1. Stadtrat Bolze dies 
ernst meine. Er fragte, ob er ernsthaft nicht der Auffassung sei, dass umsetzbare 
Beschlüsse, die keine konkrete Zeitvorgabe enthalten, nicht schnellstmöglichst um-
zusetzen seien. 

1. Stadtrat Bolze sagte, dass keine Mittel etatisiert seien und eine Umsetzung ohne 
Finanzierung nicht möglich sei.  

Stv. Bastian Kempf erinnerte an die Umwidmung der Mittel für die Mehrkosten beim 
Umbau der ehemaligen Post und fragte, ob es keine Haushaltsstelle gebe, mit der 
man eine solche Maßnahme abdecken könne. 

1. Stadtrat Bolze sagte, dass es bei der Post konkrete Vorschläge gegeben habe, 
welche Mittel man dafür umwidmen könne. Beim Rückbau der Mulden müsse man 
von Kosten von rd. 28.000 € ausgehen. 

Auszug: ASU 
 
 

(neu) 8. Anfrage der CDU-Fraktion: 
Wiedererrichtung der Brücke Vie07 über den Landgraben 

Bezug: Anfrage der CDU-Fraktion vom 04.10.2018 
 

1. Welche Ereignisse oder Umstände haben wann dazu geführt, dass von dem Ziel ei-
ner unmittelbaren Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung 
abgewichen werden musste? 

2. Wem wurden wann diese Umstände oder Ereignisse bekannt? 
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3. Wer hat wann welche Maßnahmen zur Zielerreichung einer zeitnahen Umsetzung 
der Maßnahme veranlasst? 

4. Wie haben sich diese Zielerreichungsmaßnahmen ausgewirkt? 

5. Wie wirkt sich das Ergebnis des Vergabeverfahrens der zu beauftragen den Arbeiten 
auf die Zielerreichung, insbesondere die zeitnahe Umsetzung des Beschlusses so-
wie die konkrete Ausführung des Bauwerks, aus? 

1. Stadtrat Bolze beantwortete die Fragen wie folgt: 

1. 

Von dem Ziel einer unmittelbaren Umsetzung der beschlossenen Baumaßnahme 
wurde nicht abgewichen, auch wenn es für den in der Verantwortung stehenden Ma-
gistrat unumgänglich war, am 11.09.2018 die Ausschreibung aufzuheben und den 
Auftrag für den Ersatzbau der Brücke Vie07 nicht zu vergeben. Der Inhalt der politi-
schen Debatte über Art, Umfang und Form der Brücke Vie07 (Stahl-, Stahlbeton, 
Höhe, Breite, Form, Nutzergruppen -Fuß-, Rad-, LW-Verkehr-) werde unter Verweis 
auf die diesbezüglichen Vorlagen und Berichte in den Gremien als bekannt voraus-
gesetzt. Dies gelte gleichermaßen für die dynamische Entwicklung der erwarteten, 
reinen Baukosten ausgehend von einer sachlich fundierten Kostenschätzung 2016 
über 161.000 € (überabeitet nach Einpreisung wasserrechtlicher Anforderungen in 
2017 auf 190.000 €) und finalisiert als Kostenberechnung im Mai 2018 i.H.v 
163.500 €. Im Rahmen des vorgeschriebenen öffentlichen Ausschreibungsverfah-
rens hatten drei Firmen ein Angebot unterbreitet. Submission / Eröffnungstermin war 
am 24.08.2018 mit Zuschlags- und Bindefrist zum 18.09.2018. Keines der drei An-
gebote habe größenordnungsmäßig im Bereich der sachlich fundierten und sorgfältig 
ermittelten Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros (CSZ Darmstadt) ge-
legen. Alle 3 Angebote lagen erheblich über dem sorgfältig ermittelten und veran-
schlagtem Baukostenansatz von 163.500 €, so dass eine Vergabe der Arbeiten 
durch den für die Haushaltsausführung verantwortlichen Magistrat wegen des einzu-
haltenden Gebotes der sparsamen Wirtschaftsführung nicht in Frage kam. 
Der Magistrat habe deshalb – seiner Verantwortung gerecht werdend – am 
11.09.2018 beschlossen, die Leistung/ den Auftrag für den Ersatzneubau der Brücke 
Vie07 nicht zu vergeben und die Ausschreibung aufzuheben. Die Bieter seien hier-
von unterrichtet worden. 

2. – 4. 

Das beauftragte Ingenieurbüro CSZ GmbH habe die Planungen zum Neubau des 
Brückenbauwerkes VIE 07 durchgeführt. 

Leistungsphase 1-3  

Grundlagenermittlung - Entwurfsplanung   26.09.2017 - 04.05.2018 

Leistungsphase 4-5  

Genehmigungsplanung - Ausführungsplanung  07.05.2018 - 27.07.2018 

Leistungsphase 6  

Vorbereitung der Vergabe     09.07.2018 - 03.08.2018 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB / A  

erfolgte wie gesetzlich vorgegeben über  

die Hessische Ausschreibungsdatenbank  am  03.08.2018 
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Leistungsphase 7  

Mitwirkung bei der Vergabe    06.08.2018 - 18.09.2018  

Submission durch die Verwaltung    24.08.2018  

Vorlage des Vergabebericht durch CSZ  30.08.2018 

in Kenntnis von Submissionsniederschrift 
und Vergabebericht wurde  
die Aufhebung des Vergabeverfahrens 
durch den Magistrat beschlossen    am 11.09.2018 

Bericht zur Entscheidung des Magistrats 
wegen bindender vergaberechtlicher Vorgaben  
jeweils im nicht-öffentlichen Teil der TO 
im Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen  am 11.09.2018 (selber Tag) 
im Haupt- und Finanzausschuss   am 13.09.2018 

Aufhebung der Verfahrens und 
Inkenntnissetzung der Bieter    am 13.09.2018  

Im Ergebnis sei das Vergabeverfahren zügig durchgeführt worden und habe trotz der 
bekannten / berichteten Probleme (Kostenentwicklungen, Anforderungen und Verzö-
gerungen durch Auflagen und ausstehende Stellungnahmen der zu beteiligenden 
Behörden) zur Submission im August 2018 geführt.  

Auf Grundlage des Ausschreibungsergebnisses sei der Magistrat am 11.09.2018 
zeitnah informiert worden. Der Magistrat habe die ihm obliegende Entscheidung zur 
Aufhebung des Vergabeverfahrens beschlossen. 

5. 

Das Ergebnis des Vergabeverfahrens habe nach Beschluss des Magistrats zur Auf-
hebung der Ausschreibung geführt.  
Eine Umsetzung der Baumaßnahme im laufenden Jahr 2018 sei somit vorerst ge-
stoppt, da die erheblichen Preisabweichungen nach Öffnung der Angebote wirt-
schaftlich nicht zu vertreten seien und eine Vergabe den Grundsätzen der sparsa-
men Haushaltsführung widersprochen hätte. 
Eine Umsetzung in 2018 sei damit nicht mehr möglich, die Haushaltsmittel werden 
als sog. Haushaltsausgaberest (HAR) in das kommende Haushaltsjahr 2019 über-
tragen.  
Mit dem beauftragten Büro werden anstehende Fragen bezüglich einer erneuten 
Ausschreibung (2019) bzw. ggf. alternativer Ausführungen des Bauwerks zu klären 
sein. 

Stv. Bastian Kempf stellte folgende Rückfragen, die durch 1. Stadtrat Bolze be-
antwortet wurden: 

1. Warum wurde die Submission erst im August 2018 durchgeführt, obwohl der Be-
schluss bereits im Juli 2017 gefasst wurde? 

1. Stadtrat Bolze verwies auf die zahlreichen Sachstandsberichte im Ausschuss 
Umwelt, Energie, Bauen. Nach längeren Diskussionen – u.a. mit der unteren Was-
serbehörde – habe man sich im Mai 2018 für eine Variante entschieden, die dann 
ausgeschrieben wurde. 

2. Können die in 2018 nicht verwendeten Mittel umgewidmet werden, um damit den 
Rückbau der Versickerungsmulden „Am Königsacker“ zu finanzieren? 
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1. Stadtrat Bolze erklärte, dass Mittel aus dem Investitionshaushalt nicht zu Guns-
ten des Ergebnishaushalts umgewidmet werden können. Der Rückbau der Versicke-
rungsmulden sei eine Unterhaltungsmaßnahme, welche aus dem Ergebnishaushalt 
zu finanzieren sei. 

Auszug: ASU 
 

 

ENDE DER SITZUNG: 20:00 Uhr 
 

DER STV.-VORSTEHER:   DER SCHRIFTFÜHRER: 
 

gez.:  S c h ü b e l e r      gez.:  H a a s 
 

 Norbert Schübeler     Philipp Haas 
 

F.d.R.d.A. 
 
 
 

Amtmann 



Stv.-Versammlung vom 19.10.2018 / Protokoll-Nr. 23/2018 

   INHALTSVERZEICHNIS    

 

1. Konzessionsvergabe 2019 - Abschluss eines Strom- und eines Gaskonzessionsver-
trages mit der Stadtwerke Viernheim GmbH 

(neu) 2. Prüfung der Jahresrechnung 2016 durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße 

(neu) 3. Teilnahme am Investitionsprogramm der Hessenkasse 

(neu) 4. Wahl der Personalratsmitglieder in die Betriebskommission des Viernheimer 
Forums der Senioren 

(neu) 5. Antrag der CDU-Fraktion: 
Plakatierung im Stadtgebiet 

(neu) 6. Antrag der WGV-Fraktion: 
Barrierefreiheit für die vorhandene Fahrradstraße 

(neu) 7. Anfrage der CDU-Fraktion: 
Rückbau Sickermulden „Am Königsacker“ 

(neu) 8. Anfrage der CDU-Fraktion: 
Wiedererrichtung der Brücke Vie07 über den Landgraben 

 



TOP:                     Viernheim, den 01.10.2018 

Federführendes Amt 

20 Kämmereiamt 

Aktenzeichen: 830-05 

Diktatzeichen: Hä 

Drucksache: VL-93-2018/XVIII 2. Ergänzung 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Kämmereiamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordneten-Versammlung 19.10.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Konzessionsvergabe 2019 - Abschluss eines Strom- und eines Gaskonzessionsver-
trages mit der Stadtwerke Viernheim GmbH 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Stadtverordneten-Versammlung stimmt dem Abschluss des Strom- sowie des Gaskon-
zessionsvertrages mit der Stadtwerke Viernheim GmbH in den vorliegenden Fassungen (An-
lagen 1 und 2) zu. 

 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Der Konzessionsvertrag für Strom, Erdgas, Wasser und Fernwärme läuft bekanntlich am 
20.10.2019 aus.  
Bezüglich der Sparten Wasser und Fernwärme ist der bestehende Konzessionsvertrag durch ent-
sprechende Nachträge vorzeitig beendet worden. Die neuen Verträge für Wasser und Fernwärme 
wurden mit Wirkung zum 01.01.2018 abgeschlossen.  

Die Sparten Strom und Gas sind ebenfalls getrennt abzuschließen und - abweichend von Wasser 
und Fernwärme - auszuschreiben. 

Am 02.10.2017 ist im Bundesanzeiger fristgemäß bekannt gemacht worden, dass die Konzessi-
onsverträge Strom bzw. Gas am 20.10.2019 enden. Energieversorgungsunternehmen wurden zur 
Teilnahme an den Konzessionsvergabeverfahren aufgefordert.  
Innerhalb der Interessenbekundungsfristen haben mehrere Unternehmen, neben der Stadtwerke 
Viernheim GmbH, Interessenbekundungen abgegeben.  

Bezüglich der Vergabe und dem Abschluss von Konzessionsverträgen ist vom Gesetzgeber ein 
umfangreicher und sehr komplexer Regelungsrahmen vorgegeben worden. Die §§ 46 ff. Energie-
wirtschaftsgesetz (EnWG) enthalten rudimentäre Regelungen zur Vergabe der Konzession, welche 
durch die Rechtsprechung und Behördenpraxis unter Rückgriff auf Kartellrecht und das europäi-
sche Primärrecht weiter ausdifferenziert wurden. 
Die Konzessionsvergabe muss in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren erfol-
gen. Dies soll insbesondere dadurch gewährleistet sein, dass die Angebote der Bewerber anhand 



 2 

von zuvor durch die Kommune festgelegten und dem Bewerber mitgeteilten Auswahlkriterien (wel-
che vorrangig die Ziele des § 1 EnWG, d.h. eine sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, 
effiziente und umweltverträgliche Energieversorgung betreffen und den Bewerber klar erkennen 
lassen, was die Gemeinde möchte) analysiert und bewertet werden. D.h. die Auswahlkriterien und 
deren Gewichtung müssen den Bewerbern vor Angebotsabgabe mitgeteilt werden. 
Jegliche Vorfestlegung auf einen bestimmten Bewerber ist unzulässig und führt zur Nichtigkeit ei-
nes mit diesem Bewerber abgeschlossenen Konzessionsvertrages. 
Dementsprechend wurden die Auswahlkriterien, zunächst für das Konzessionsvergabeverfahren 
Strom, aufgestellt und durch den Magistrat in seiner Sitzung am 23.04.2018 beschlossen. Im An-
schluss ergingen diese den Bewerbern in Form eines Verfahrensbriefes, mit der Aufforderung, 
zunächst ein unverbindliches Angebot abzugeben. 

Die Bewerber, außer der Stadtwerke Viernheim GmbH, haben anschließend ihre Interessenbe-
kundungen zurückgezogen. Im Ergebnis war demnach nur noch ein Interessent vorhanden.  

Mangels Vorliegen mehrerer Angebote findet folglich ein „Wettbewerb um die Netze“ nicht mehr 
statt; eine wettbewerbliche Auswahlentscheidung kann demnach nicht erfolgen. Die Stadt hat 
wettbewerbliche Konzessionsvergabeverfahren entsprechend den einschlägigen Vorschriften er-
öffnet, in welchen jedoch nur ein Interessent, die Stadtwerke Viernheim GmbH, verblieben ist. 
Diese ist bereits langjährige Betreiberin des Gas- und des Stromnetzes vor Ort und seitens der 
Verwaltung bestehen keinerlei Bedenken gegen eine Weiterführung der Zusammenarbeit. 

Hinsichtlich der Inhalte der abzuschließenden Konzessionsverträge sind die Vorgaben der Kon-
zessionsabgabenverordnung zu beachten. Danach dürfen Konzessionsabgaben nur in einem be-
stimmten Maximalumfang vereinbart und neben den dort vorgesehenen Ausnahmen insbesondere 
keine Nebenleistungen durch das Energieversorgungsunternehmen versprochen werden, denen 
keine angemessene marktübliche Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. 
Mit der Stadtwerke Viernheim GmbH ist abgestimmt worden, dass die Inhalte des schon beschlos-
senen Wasserkonzessionsvertrages sowie des Fernwärmegestattungsvertrages, soweit möglich, 
ebenso für die neu abzuschließenden Konzessionsverträge Strom bzw. Gas gelten sollen, z.B. 
Bau und Betrieb der Anlagen, Baukoordinationen, etc. Dies ist auch die Auffassung der Verwal-
tung, sodass grundsätzlich in wesentlichen Regelungsbereichen einheitliche Verträge vorliegen 
und dadurch Synergien gewonnen werden können.  
Die als Anlagen 1 und 2 beigefügten und mit der Stadtwerke Viernheim GmbH abgestimmten 
Konzessionsverträge sind kommunalfreundlich ausgebildet und entsprechen im Übrigen bran-
chenüblichen Verträgen. So sind insbesondere kommunalfreundliche Regelungen zu Abstimmun-
gen bei Baumaßnahmen, zur Auskunftserteilung über das Netz und den Netzbetrieb, zu Folge-
pflichten und Folgekosten bei Änderungen an gemeindlichen Wegen und zur Oberflächenwieder-
herstellung bei Baumaßnahmen der Stadt sowie zur Ermittlung eines Übernahmeentgelts enthal-
ten. Dementsprechend stellen die Konzessionsverträge eine gute Grundlage für die zukünftige 
Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Viernheim GmbH dar. 
Zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen den bisherigen und künftigen vertraglichen Rege-
lungen ist als Anlage 3 eine entsprechende Synopse und als Anlage 4 der bestehende Konzessi-
onsvertrag beigefügt. 

Nach Beschlussfassung durch die Stadtverordneten-Versammlung ist seitens der Verwaltung der 
Abschluss der Verfahren im Bundesanzeiger öffentlich bekannt zu machen und es kann die Ver-
tragsunterzeichnung erfolgen. 

Der Magistrat wird sich in seiner Sitzung am 15.10.2018 und der Haupt- und Finanzausschuss / 
Wirtschaftsförderung in seiner Sitzung am 17.10.2018 mit dieser Angelegenheit befassen. Über die 
Ergebnisse wird in der Sitzung berichtet. 



  Anlage 1 

1 

 
 

Stromkonzessionsvertrag 
 
 
 
 

Zwischen der 
 
 
 
Stadt Viernheim,  vertreten durch den Magistrat der Stadt Viernheim, dieser vertreten durch 
 den Bürgermeister Matthias Baaß und 1. Stadtrat Herrn Jens Bolze, Rat-
 haus, Kettelerstraße 3, 68519 Viernheim 
  
 

- nachstehend - Stadt -  genannt - 
 
 

und der 
 
 
Stadtwerke Viernheim GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Herrn Dr. Ralph Franke,  
  Industriestraße 2, 68519 Viernheim 
 

- nachstehend - SWV - genannt - 
 

- nachstehend gemeinsam „Vertragspartner“ genannt - 
 
 
 
wird nachfolgender Stromkonzessionsvertrag geschlossen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präambel 
 
Gemeinsames Ziel der Vertragspartner ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbrau-

cherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung sowie der 

Gewerbe- und Industriekunden im Konzessionsgebiet (§ 2) mit Strom. Die Vertragspartner 

werden in Verfolgung dieser Ziele vertrauensvoll zusammenarbeiten und auf die Interessen 

des anderen Vertragspartners in angemessener Weise Rücksicht nehmen. 
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1. Kapitel 

Begriffsbestimmungen und Konzessionsgebiet 

 

§ 1 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieses Vertrages sind: 

1. Stromversorgungsanlagen: 

 Anlagen, die der Versorgung mit Strom dienen, insbesondere ober- und unterirdische 

Leitungen, Kabel, Umspannwerke, Transformatoren, Hausanschlüsse, Zähler und 

sonstige Messeinrichtungen, Fernwirkleitungen und Fernmeldeeinrichtungen zur Netz-

steuerung (Steuerungsanlagen), Datenleitungen und Zubehör, zusammen im Folgen-

den „Stromversorgungsanlagen“ genannt. 

 

2. Örtliche Stromversorgungsanlagen: 

a) Stromversorgungsanlagen, die innerhalb des Konzessionsgebietes liegen und 

zumindest auch innerhalb des Konzessionsgebietes der Stromversorgung dienen 

sowie 

 
b) Stromversorgungsanlagen, die außerhalb des Konzessionsgebietes liegen, aber 

der Stromversorgung ausschließlich oder überwiegend innerhalb des Konzessi-

onsgebietes dienen, 

 
soweit sie im Eigentum bzw. Miteigentum der SWV stehen, unabhängig davon, ob sie 

sich auf oder unter öffentlichen Verkehrswegen befinden. 

 

3. Öffentliche Verkehrswege: 

a) Straßen, Wege, Plätze und Brücken, die im Sinne des Landesstraßengesetzes 

dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, sowie 

 
b) Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von Straßen, Wegen und 

Plätzen bestimmt sind, die im Sinne des Landesstraßengesetzes dem öffentli-

chen Verkehr gewidmet werden sollen, sowie 

 

c) Öffentliche Verkehrswege (Straßen, Wege), auf denen tatsächlich der öffentliche 

Verkehr eröffnet ist,  
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soweit sie im Konzessionsgebiet liegen und der zivilrechtlichen Verfügung der Stadt 

unterliegen. 

 

4. Sonstige Grundstücke: 

 Grundstücke, die keine öffentlichen Verkehrswege darstellen, soweit sie im Konzessi-

onsgebiet liegen und der zivilrechtlichen Verfügung der Stadt unterliegen. 

 

5. Stromnetz der allgemeinen Versorgung: 

 Stromversorgungsnetz, das der Verteilung von Strom an Dritte dient und von der Di-

mensionierung nicht von vornherein nur auf die Versorgung bestimmter, schon bei der 

Netzerrichtung feststehender oder bestimmbarer Letztverbraucher ausgelegt ist, son-

dern grundsätzlich für die Versorgung jedes Letztverbrauchers offensteht.  

 

 

§ 2 

Konzessionsgebiet 

 

(1) Dieser Konzessionsvertrag gilt für das Stadtgebiet gemäß der als Anlage beigefügten 

Karte. 

 

(2) Sofern künftig Gebiete in das Stadtgebiet eingemeindet werden, wachsen diese grund-

sätzlich dem Konzessionsgebiet zu. 

 

(3) Sofern für eingemeindete Gebiete indes Stromkonzessionsverträge oder sonstige Ver-

träge mit Dritten bestehen, die einer Erweiterung des Konzessionsgebiets nach 

Abs. (2) zunächst entgegenstehen, wird die Stadt diese Verträge zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt beenden. Erst nach deren Beendigung wachsen die eingemeindeten Gebiete 

dann dem Konzessionsgebiet zu. 
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2. Kapitel 

Allgemeine Versorgung 

 

§ 3 

Betriebs- und Anschlusspflichten der SWV 

 

(1) Die SWV verpflichtet sich, gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen und regulie-

rungsbehördlichen Vorgaben, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Strom-

versorgungsnetz der allgemeinen Versorgung diskriminierungsfrei zu errichten und zu 

betreiben.  

 

(2) Die SWV verpflichtet sich, das Netz mit hinreichender Frequenz und Spannung unun-

terbrochen zu betreiben, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne Zu-

stimmung der Stadt den Betrieb nicht einzustellen. Betriebsunterbrechungen infolge 

von Störungen oder Wartungsarbeiten sind hiervon ausgenommen. Das gilt nicht, falls 

Stellen, die zu derartigen Anordnungen befugt sind, den Betrieb untersagen sollten. 

 

(3) Die SWV darf den Netzbetrieb zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur 

Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs ohne Zustimmung der Stadt un-

terbrechen. Unterbrechungen und deren voraussichtliche Dauer gibt die SWV den 

Kunden sowie der Stadt rechtzeitig in geeigneter Weise vorher bekannt. Die SWV wird 

bei Betriebsunterbrechungen mit allen angemessenen Mitteln dafür sorgen, dass sie 

ihren vertraglichen Verpflichtungen sobald wie möglich wieder nachkommen kann.  

 

(4) Sollte die SWV durch höhere Gewalt, Krieg, rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen bei 

den eigenen Werken oder Zulieferbetrieben, Ausfall der Erzeugungs-, Übertragungs-  

oder Verteilungsanlagen, Anordnungen von hoher Hand oder sonstige Umstände, die 

abzuwenden nicht in ihrer Macht liegt bzw. deren Abwendung mit einem angemesse-

nen technischen und wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann, an der Ver-

teilung von Strom gehindert sein, so ruhen ihre Verpflichtungen zum Betrieb des Net-

zes, bis diese Umstände und deren Folgen beseitigt sind. 

 

(5) Die SWV verpflichtet sich, an das örtliche Stromversorgungsnetz alle Letztverbraucher 

von Strom sowie Erzeugungsanlagen gemäß den rechtlichen Vorgaben bedarfsgerecht 

anzuschließen, es sei denn, der SWV wäre dies gemäß den Bestimmungen des EnWG 

nicht zumutbar. 
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(6) Die die SWV als Netzbetreiberin betreffenden gesetzlichen Bestimmungen bleiben von 

vorstehenden Regelungen unberührt und es obliegt der SWV in eigener Verantwor-

tung, diese gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen.  

 

 

§ 4 

Herstellungs-, Erhaltungs-, Erneuerungs- und Ausbaupflichten, Energiekonzept  

 

(1) Die SWV verpflichtet sich auf eigene Kosten, die örtlichen Stromversorgungsanlagen 

herzustellen, zu erhalten, zu erneuern und auszubauen, soweit dies im Rahmen einer 

rationellen und wirtschaftlich vernünftigen Betriebsführung oder im öffentlichen Interes-

se zur Sicherstellung einer langfristig sicheren öffentlichen Versorgung im Konzessi-

onsgebiet mit Strom erforderlich ist. 

  

(2) Für den Fall, dass die Stadt ein örtliches Konzept zur Deckung des Energiebedarfs 

aufstellt, wird die SWV sie dabei im Rahmen des Aufgabenbereichs als Netzbetreibe-

rin, soweit rechtlich zulässig, nach ihren Möglichkeiten unentgeltlich unterstützen.  

 

 

 

3. Kapitel 

Wegenutzung 

 

§ 5 

Wegenutzungsrechte 

 

(1) Die Stadt räumt der SWV im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das Recht ein, 

die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb von örtlichen Stromver-

sorgungsanlagen zu benutzen, wobei grundsätzlich die Stromversorgungsanlagen in 

den Straßen verlegt werden. In Ausnahmefällen können Stromversorgungsanlagen 

auch in Gehwegen verlegt werden.  

   

(2) Sonstige Grundstücke darf die SWV im Rahmen der durch § 12 der Verordnung über 

Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizi-

tätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) be-

schriebenen Grenzen unentgeltlich nutzen. Eine darüber hinausgehende Nutzung be-

darf des vorherigen Abschlusses eines gesonderten Gestattungsvertrages. 
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(3) Die Stadt kann der SWV gegen Zahlung eines angemessenen Nutzungsentgelts die 

Verlegung von Durchgangsleitungen in öffentlichen Verkehrswegen und sonstigen 

Grundstücken gestatten, wenn die SWV andere Weiterverteiler beliefert oder für den 

Zweck einer eigenen Versorgung außerhalb des Konzessionsgebietes.  

 

(4) Endet die Eigenschaft eines Grundstücks als öffentlicher Verkehrsweg (Entwidmung), 

bleibt das Nutzungsrecht nach Abs. (1) und Abs. (3) grundsätzlich erhalten, soweit dem 

nicht städtische Interessen entgegenstehen. Die Regelungen gem. § 7 finden Anwen-

dung.  

 

(5) Vor Verkauf von in Anspruch genommenen städtischen Grundstücken wird die Stadt 

die SWV rechtzeitig unterrichten und auf Verlangen der SWV zu ihren Gunsten eine 

beschränkt persönliche Dienstbarkeit (§ 1090 BGB) eintragen lassen. Die Kosten für 

die Bereitstellung und Eintragung der Dienstbarkeit trägt die SWV. 

 

(6) Soweit der Träger der Straßenbaulast auf Antrag der Stadt die Errichtung von Strom-

versorgungsanlagen zu gestatten hat und soweit die SWV den Antrag nicht selbst stel-

len kann, stellt die Stadt auf Verlangen der SWV einen entsprechenden Antrag. 

 

(7) Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass die im Rahmen dieses Wegenutzungs-

rechtes betriebenen und/oder errichteten Stromversorgungsanlagen nicht zu den Be-

standteilen der jeweiligen Grundstücke gehören, also sogenannte Scheinbestandteile 

darstellen (§ 95 BGB). 

 

 

§ 6 

Bau und Betrieb von Stromversorgungsanlagen 

 

(1) Die SWV und die Stadt werden bei ihren Planungen und Baumaßnahmen aufeinander 

Rücksicht nehmen. Die SWV wird bei der Inanspruchnahme der von der Stadt nach 

Maßgabe dieses Vertrages zur Verfügung gestellten Flächen darauf achten, dass die 

daraus entstehenden Beeinträchtigungen für die Stadt und für ihre Bürger möglichst 

gering sind.  

 

(2) Die Ordnungsprinzipien der Stadt bei der Belegung von öffentlichen Verkehrswegen 

werden von der SWV beachtet (Grundsatz: Stromleitungen werden in Straßen verlegt; 

Kabel, Telekom in Gehwegen). Wenn im Zuge der Erneuerung oder der Erweiterung 
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von Stromversorgungsanlagen andere Medien mitverlegt werden (Leerrohre, Gasroh-

re, TK, etc.) und kein Gehweg vorhanden ist, sollen diese möglichst am Straßenrand 

verlegt werden. Die Verlegung von Leerrohren ist mit der Stadt auf deren Wunsch ab-

zustimmen.  

 

(3) Die SWV errichtet die Stromversorgungsanlagen im Konzessionsgebiet nach den ak-

tuell anerkannten Regeln der Technik und hält diese in einwandfreiem, betriebsfähigem 

Zustand. Sie wird die Stromversorgungsanlagen so planen, errichten, instand halten 

und betreiben, dass eine sichere und wirtschaftliche Betriebsweise möglich ist. Dabei 

wird sie die Belange des Umweltschutzes in angemessener Weise berücksichtigen. 

Über besondere Anforderungen der Stadt wird sich die SWV mit der Stadt abstimmen. 

Die SWV gestattet der Stadt die Mitverlegung von Leerrohren und von Straßenbe-

leuchtungskabeln bei der Verlegung von Stromleitungen, dadurch entstehende Kosten 

werden verursachungsgerecht getragen. Die SWV ist zu einer engen Zusammenarbeit 

mit der Stadt und gegebenenfalls anderen Eigentümern und Betreibern von Kommuni-

kationsnetzen bereit, insbesondere für die Errichtung eines flächendeckenden Leer-

rohrnetzes.  

 

(4) Die SWV wird die Stadt so rechtzeitig über beabsichtigte Baumaßnahmen an den 

Stromversorgungsanlagen informieren, dass die Stadt angemessene Zeit zu einer Stel-

lungnahme hat. Insbesondere muss eine Baustellenkoordination (gleichzeitig anfallen-

de Arbeiten, gemeinsame Nutzung der Straßenaufbrüche) und damit Bauzeitverkür-

zung erfolgen. Die Stadt kann eine Änderung der Planung verlangen, wenn berechtigte 

Interessen und/oder technische Notwendigkeiten vorliegen. Ebenso wird die Stadt die 

SWV rechtzeitig über beabsichtigte Baumaßnahmen informieren, die Einfluss auf vor-

handene Stromversorgungsanlagen oder deren Planung haben können. Sofern die Ar-

beiten der unaufschiebbaren Behebung von Störungen oder Schäden dienen, ist die 

Unterrichtung des jeweils anderen Vertragspartners unverzüglich nachzuholen. 

 

(5) Vor der Errichtung neuer und Erweiterung sowie Erneuerung bestehender Stromver-

sorgungsanlagen einschließlich der Herstellung von Hausanschlüssen wird die SWV 

die Zustimmung der Stadt (einschließlich Aufgrabungsgenehmigung und verkehrs-

rechtliche Anordnung, soweit erforderlich) einholen. Die Zustimmung kann nur versagt 

werden, wenn öffentliche Interessen oder sonstige wesentliche Belange der Stadt ent-

gegenstehen. Bei Baumaßnahmen geringen Umfangs (insbesondere Herstellung von 

Haus- bzw. sonstigen Anschlüssen) genügt eine rechtzeitige Anzeige bei der Stadt un-
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ter Angabe des Ausführungszeitpunkts und des ausführenden Tiefbauunternehmens 

sowie Vorlage eines Lageplans. 

 
(6) Die Stadt wird die SWV bei der Trassenfindung und der Erlangung öffentlich-rechtlicher 

Genehmigungen für den Bau von Stromversorgungsanlagen sowie beim Erwerb von 

Grundstücken oder Rechten an Grundstücken Dritter im Konzessionsgebiet unterstüt-

zen. Der Stadt entstehen dabei keine Kosten. 

 

(7) Die SWV hat bei Bauarbeiten die gemeindlichen Anlagen zu sichern. Für die Ausfüh-

rung der Arbeiten der SWV an den öffentlichen Verkehrswegen gelten die gesetzlichen 

Vorschriften, insbesondere sind die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen für solche Ar-

beiten zur Sicherung des Verkehrs und zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Wie-

derherstellung der Verkehrswege sowie die aktuell anerkannten Regeln der Straßen-

bautechnik (u.a. Verdichtungsprüfung nach DIN, Schutz von Bäumen bei Baumaß-

nahmen gem. DIN 18920, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen e.V.) zu beachten. Die SWV verpflichtet sich, die für die SWV tätigen 

Tiefbauunternehmen anzuweisen, beim Öffnen und Schließen von Verkehrswegen da-

rauf zu achten, dass die Verkehrssicherheit erhalten bleibt. Falls die Baumaßnahmen 

der SWV besondere Aufwendungen der Stadt in ihrem Verkehrsraum erfordern, z.B. 

besondere verkehrsrechtliche Anforderungen, hat die SWV den dadurch verursachten 

Aufwand zu tragen.  

 

(8) Nach Beendigung der Bauarbeiten wird die SWV die benutzten Grundstücke, Flächen 

oder Bauwerke nach Maßgabe der jeweils aktuell anerkannten Regeln der Technik 

wieder in den vorherigen bzw. einen gleichwertigen Zustand versetzen oder, sofern die 

Stadt es wünscht, an Stelle der Wiederherstellung eine entsprechende Entschädigung 

leisten. Bezüglich der Regeln der Technik verlangt die Stadt die Einhaltung der aktuel-

len Regeln der Technik, z.B. auch die „Zusätzliche technische Vertragsbedingungen 

und Richtlinien für Aufgraben in Verkehrsflächen“ – ZTV-A-StB in der aktuell jeweils 

gültigen Fassung. Für die von der SWV ausgeführten Bauarbeiten gilt eine Gewährleis-

tungsfrist von fünf Jahren. Sie beginnt mit der vorbehaltlosen Abnahme der wiederher-

gestellten Oberflächen durch die Stadt, spätestens jedoch nach einen Monat, nachdem 

der Stadt der Abschluss der Bauarbeiten schriftlich mitgeteilt worden ist und die Stadt 

nicht widersprochen hat. Die SWV hat die Abnahme zu veranlassen, die in der Regel 

innerhalb eines Monats durchgeführt werden soll. Aufgezeigte Mängel sind unverzüg-

lich, spätestens jedoch innerhalb der von der Stadt gesetzten angemessenen Frist 

durch die SWV zu beseitigen. Anderenfalls ist die Stadt berechtigt, die Mängel im We-

ge der Ersatzvornahme i.S.v. § 637 BGB auf Kosten der SWV zu beseitigen.  
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(9) Falls Bauarbeiten der Stadt etwa zur gleichen Zeit anfallen, sollen die Arbeiten mög-

lichst gleichzeitig begonnen und im gegenseitigen Einvernehmen ausgeführt werden. 

Dabei gestatten sich die Stadt und die SWV gegenseitig die Mitverlegung von Leitun-

gen, Kabeln und Rohren. Sofern bei Baumaßnahmen erforderliche Straßenaufbrüche 

gemeinsam genutzt werden können, werden die Kosten von der Stadt und der SWV 

gemeinsam verursachungsgerecht getragen.  

Notaufgrabungen werden der Stadt umgehend angezeigt. Nach Wiederherstellung der 

Flächen hat die SWV die Abnahme zu veranlassen.  

 

(10) Bei Aufgrabungen, die die Stadt selbst durchführt, erkundigt sie sich über die Lage von 

Stromversorgungsanlagen bei der SWV. Die SWV ist verpflichtet, über die Lage unver-

züglich Auskunft zu erteilen, soweit möglich in digitaler Form. 

Die SWV führt ein Bestandsplanwerk über ihre in der Stadt vorhandenen Stromversor-

gungsanlagen nach einem in der Versorgungswirtschaft üblichen, aktuellen techni-

schen Standard. Die Stadt hat die Pflicht, vor der Ausführung von Bauarbeiten das 

Vorhandensein sowie die genaue Lage von Stromversorgungsanlagen der SWV im Ar-

beitsbereich bei dieser zu erfragen. Im Übrigen erhält die Stadt auf Anfrage wie jeder 

Dritte Auskunft über den aktuellen Leitungsverlauf an einzelnen Punkten des Versor-

gungsnetzes. 

 

(11) Soweit für den Bau und Betrieb der Stromversorgungsanlagen erforderlich, wird die 

Stadt der SWV auf Anfrage Auskünfte aus den bei der Stadt geführten Bestandsplan-

werken schriftlich oder, soweit vorhanden, in digitalisierter Form erteilen.  

Die Vertragspartner ermöglichen sich gegenseitig unentgeltlich die Einsichtnahme in 

die jeweils geführten Bestandsplanwerke, indem sie dem jeweils anderen Vertrags-

partner Zugriffsrechte auf das entsprechend vorhandene System gewähren. Eine Ver-

pflichtung zur Einrichtung entsprechender Informationssysteme wird durch diese Rege-

lung nicht begründet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

§ 7  

Folgepflichten und Folgekosten 

 

(1) Die Stadt kann eine Änderung oder eine Beseitigung von Stromversorgungsanlagen, 

die sich in städtischen Grundstücken befinden, verlangen, sofern die Änderung bzw. 

Beseitigung im Interesse der Stadt liegt und nicht aus wirtschaftlichen Gründen unzu-

mutbar ist. Die Stadt wird die SWV von allen Maßnahmen, die eine Änderung bzw. Be-

seitigung von Stromversorgungsanlagen notwendig machen, rechtzeitig informieren 

und ihr Gelegenheit zur Einflussnahme auf den Planungsprozess zur Abwendung au-

ßergewöhnlicher Belastungen zu geben. 

 

(2) Stadt und SWV werden dafür Sorge tragen, dass Kosten für gemeinschaftlich durchge-

führte Straßenbau-, Kanalbau-, Fernmelde- und Versorgungsbaumaßnahmen (inklusi-

ve Straßenbeleuchtungskabel) unter den beteiligten Kostenträgern durch besondere, 

auf den Einzelfall bezogene vertragliche Vereinbarungen untereinander anteilig, ent-

sprechend dem Bauumfang des einzelnen Kostenträgers, aufgeteilt werden. 

  

(3) Dingliche Rechte und Ansprüche gegen Dritte bleiben unberührt. 

 

§ 8 

Haftung 

 

(1)  Die SWV haftet der Stadt oder Dritten nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schä-

den, die bei der Errichtung, Änderung, Entfernung oder dem Betrieb von Stromversor-

gungsanlagen entstehen. Soweit es hierbei auf ein Verschulden ankommt, wird die 

SWV nur dann von der Haftung frei, wenn sie fehlendes Verschulden nachweist. Die 

SWV wird die Stadt von Ansprüchen Dritter gemäß Satz 1 freistellen. Die Stadt wird die 

Behandlung solcher Ansprüche mit der SWV abstimmen. Die vorstehenden Regelun-

gen berühren nicht die Haftungsregelungen für Unterbrechungen oder Unregelmäßig-

keiten bzw. Störungen in der Anschlussnutzung.  

 Etwaige Rechtsstreitigkeiten wird die Stadt im Benehmen mit der SWV führen. Die 

SWV trägt in diesen Fällen alle der Stadt zur Last fallenden gerichtlichen und außerge-

richtlichen Kosten des Rechtsstreits. 

 

(2) Die Stadt haftet der SWV für Beschädigungen ihrer Stromversorgungsanlagen nur 

dann, wenn ihr ein Verschulden nachgewiesen wird. Die Ersatzpflicht für die Wieder-

herstellung von beschädigten Anlagen ist auf die dafür entstehenden Selbstkosten be-

schränkt.  
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§ 9 

Stillgelegte Anlagen 

 

Die Stadt kann die Beseitigung stillgelegter Stromversorgungsanlagen auf Kosten der SWV 

verlangen, soweit sie ein berechtigtes Interesse an der Beseitigung hat; diese Verpflichtung 

gilt auch über die Laufzeit dieses Vertrages hinaus. 

 

 

 
4. Kapitel 

Konzessionsabgaben und sonstige Leistungen 

 

§ 10  

Konzessionsabgaben 

 

(1) Die Stadt erhält von der SWV die jeweils höchstzulässigen Konzessionsabgaben, zur-

zeit gem. § 48 EnWG i.V.m. der Konzessionsabgabenverordnung (KAV). 

 

(2) Liefern Dritte im Wege der Durchleitung Strom an Letztverbraucher so sind von der 

SWV für diese Lieferungen Konzessionsabgaben in der Höhe an die Stadt zu zahlen, 

wie sie die SWV in vergleichbaren Fällen durch verbundene oder assoziierte Unter-

nehmen in diesem Konzessionsgebiet zu zahlen hat. Diese Konzessionsabgaben wer-

den von der SWV dem Netznutzungsentgelt hinzugerechnet und dem Netznutzer in 

Rechnung gestellt. 

 

 Wird ein Weiterverteiler über den öffentlichen Verkehrsraum mit Strom beliefert, das er 

ohne Benutzung solcher Flächen an Letztverbraucher weiterleitet, hat die SWV für 

dessen Belieferung Konzessionsabgaben in der Höhe an die Stadt zu zahlen, wie sie 

ohne Einschaltung des Weiterverteilers angefallen wären.  

 

(3) Frei von allen Abgaben ist der Eigenverbrauch der SWV zu Betriebs- und Verwal-

tungszwecken. 

 

(4) Die Konzessionsabgaben sind in der Höhe vereinbart, die gemäß der Verordnung über 

Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung – KAV) 

vom 09.01.1993, zuletzt geändert am 01.11.2006 (BGBl. I, S. 2447) maximal zulässig 

sind. 
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 Für den Fall, dass künftig einmal die Begrenzung der Konzessionsabgaben wegfallen 

sollte, werden die Vertragspartner eine einvernehmliche Regelung herbeiführen. Für 

den Zeitraum ab dem Wegfall der Begrenzung der Konzessionsabgaben bis zur ein-

vernehmlichen Regelung gilt die Konzessionsabgabe als vereinbart, die nach S. 1 bei 

einer Weitergeltung der Begrenzung geschuldet wäre. 

 

(5) Sollten die Konzessionsabgaben oder andere vertragliche Leistungen aufgrund gesetz-

licher Änderungen, Entscheidungen des EuGH oder des BFH oder Verwaltungsanwei-

sungen der Finanzbehörden oder aus anderen Gründen Leistungen aus diesem Ver-

trag als steuerbar gelten, wird die gesetzliche Umsatzsteuer (zurzeit 19 %) zusätzlich 

erhoben. 

 

(6) Sofern nach dem regulären Vertragsende oder nach vorzeitiger Beendigung des Kon-

zessionsvertrages kein neuer Konzessionsvertrag mit der SWV geschlossen wird, son-

dern die Stadt einen Konzessionsvertrag mit einem anderen Energieversorgungsunter-

nehmen schließt, verpflichtet sich die SWV nach Ablauf des Konzessionsvertrags ein 

Entgelt als Gegenleistung für die fortbestehende Wegenutzung in der Höhe der ver-

traglich vereinbarten Konzessionsabgabe solange und soweit zu zahlen, wie sie das 

örtliche Stromversorgungsnetz in der Stadt betreibt und/oder über das Eigentum an 

den das örtliche Stromversorgungsnetz bildenden Anlagen verfügt. 

 

 

§ 11 

Abrechnung 

 

(1) Die SWV rechnet die Konzessionsabgaben jährlich nachträglich gegenüber der Stadt 

mit einer Schlussabrechnung ab. Die Schlussabrechnung ist spätestens sechs Monate 

nach dem Ende eines Kalenderjahres zu übergeben. Die SWV hat der Stadt alle Aus-

künfte zu erteilen, welche die Stadt benötigt, um die Berechnung nachvollziehen zu 

können. Die SWV hat auf Wunsch der Stadt auf eigene Kosten für die Schlussabrech-

nung das Testat eines Wirtschaftsprüfers einzuholen und der Stadt zu übergeben. 

 

(2) Die SWV zahlt monatliche Abschläge auf die Konzessionsabgaben. Die Abschlagszah-

lungen werden jeweils zum 1. des Monats für den jeweils vorangegangenen Monat fäl-

lig. Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt ein Zwölftel des Betrages der letzten 

Schlussabrechnung. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die Wertstel-

lung auf dem Konto der Stadt. Unterschiedsbeträge zwischen Abschlagszahlungen und 
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Schlussabrechnung werden mit der auf die Schlussabrechnung folgenden Abschlags-

zahlung saldiert und nicht verzinst. 

 

§ 12  

Kommunalrabatt 

 

(1) Die SWV gewährt auf den im Niederspannung abgerechneten Eigenverbrauch auf den 

Rechnungsbetrag für den Netzzugang einen Preisnachlass in gesetzlich jeweils zuläs-

siger Höhe, d.h. zurzeit in Höhe von 10 % des Netto-Rechnungsbetrages. Zum Eigen-

verbrauch zählt auch der Verbrauch von Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen Ein-

richtungen und Eigengesellschaften (z.B. GmbH), wenn sie sich zu 100 % im kommu-

nalen Eigentum befinden und nicht im Wettbewerb stehen. Soweit nach künftig gelten-

dem Recht ein weitergehender Preisnachlass zulässig sein sollte, kommt dieser zur 

Anwendung.  

 

(2) Der Preisnachlass wird in den Rechnungen der SWV sichtbar in Abzug gebracht. 

 

(3) Die SWV gewährt Verwaltungskostenbeiträge im gesetzlich zulässigen Umfang, wenn 

Leistungen auf Veranlassung der SWV durch die Stadt erbracht werden. 

 

 

 

5. Kapitel 

Endschaftsbestimmungen 

 

§ 13  

Übertragung der Stromversorgungsanlagen 

 

(1) Nach Ablauf dieses Vertrages hat die SWV auf Verlangen der Stadt gegen Zahlung 

des Übernahmeentgelts Eigentum und Besitz an den Stromversorgungsanlagen auf 

den Übernehmer zu übertragen, die für den Betrieb des Netzes der allgemeinen Ver-

sorgung im Konzessionsgebiet notwendig sind, und, soweit rechtlich möglich, sämtli-

che diesbezüglichen Rechte, insbesondere schuldrechtliche und dingliche Nutzungs-

rechte an Grundstücken, an diese abzutreten bzw. zu übertragen; soweit Rechte nicht 

übertragen werden können, hat die SWV der Stadt diese zur Ausübung zu überlassen. 

Grundstücke, die gemäß § 1 Nr. 2 zu den örtlichen Stromversorgungsanlagen gehören, 

werden von dieser Bestimmung nicht erfasst. 
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(2) Der Übernehmer tritt an Stelle der SWV in die bestehenden Verträge mit den Kunden 

ein. 

 

(3) Die Stadt hat das Recht, ihre Rechte an einen Dritten („Übernehmer“) abzutreten. 

Übernehmer ist derjenige, der der SWV von der Stadt als solcher bezeichnet wird. Es 

kann auch mehrere Übernehmer nebeneinander geben.  

 

(4) Die Stadt kann auch selbst Übernehmer sein. 

 

 

§ 14 

Stromversorgungsanlagen auf Grundstücken der SWV 

 

(1) Soweit die zu übertragenden Stromversorgungsanlagen wesentliche Bestandteile von 

Grundstücken im Eigentum der SWV darstellen, werden die SWV und die Stadt im 

Übertragungsvertrag diese Stromversorgungsanlagen zu Scheinbestandteilen i.S.d. 

§ 95 Abs. 1 BGB bestimmen. Die SWV wird diese Stromversorgungsanlagen entspre-

chend § 929 S. 2 BGB auf die Stadt übertragen. 

 

(2) Die SWV wird gegen Zahlung eines angemessenen Entgelts zu Gunsten des Über-

nehmers eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit für die betroffenen Grundstücke 

bestellen. Inhalt der Dienstbarkeit ist das Recht des Übernehmers, diese Stromversor-

gungsanlagen auf den betroffenen Grundstücken zu belassen, zu betreiben, zu unter-

halten und gegebenenfalls zu erneuern. 

 

 

§ 15 

Übernahmeentgelt 

 

(1) Als Übernahmeentgelt ist der objektivierte Ertragswert des örtlichen Stromversor-

gungsnetzes zum Übertragungszeitpunkt vereinbart. Dieser bestimmt sich unter der 

Voraussetzung ausschließlich finanzieller Ziele durch den Barwert der mit dem Eigen-

tum an dem Netz (kalkulatorisches Anlagevermögen) verbundenen Nettozuflüsse an 

den Netzeigentümer.  

 Als objektivierter Wert muss dieser intersubjektiv nachprüfbar sein (IDW-Standard: 

Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen, IDW S1 in seiner jewei-
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ligen Fassung). Er ist unter Berücksichtigung der Regulierung zu ermitteln, d.h. unter 

Berücksichtigung der Parameter der StromNEV und der ARegV. Synergien, gleich wel-

cher Art, werden nicht erfasst. Sollte zum Zeitpunkt der Bewertung der zu übertragen-

den Stromversorgungsanlagen durch den Gesetz- oder Verordnungsgeber oder durch 

höchstrichterliche Rechtsprechung zwingend eine abweichende Bewertungsmethode 

zur Ermittlung des Kaufpreises im Fall der vertraglichen Endschaft bestimmt werden, 

so ist diese Bewertungsmethode für die zu übertragenden Anlagen maßgeblich. Ge-

setzliche Regelungen zu Gunsten der Stadt bleiben unberührt.  

 

(2) Der Kaufpreis für die übergehenden Verteilungsanlagen ist am Tag der Übernahme zur 

Zahlung fällig.  

 

 

§ 16 

Entflechtungskosten 

 

Kosten, die für eine notwendige Netztrennung entstehen, werden im Rahmen des konzessi-

onsabgaberechtlich Zulässigen von der SWV gegenüber der Stadt oder dem von der Stadt 

benannten Übernehmer getragen. 

 

 

§ 17 

Verfahrensmäßige Endschaftsbestimmungen 

 

(1) Die SWV ist verpflichtet, der Stadt drei Jahre vor einem Ablauf der Vertragslaufzeit 

gem. § 18 (1) unaufgefordert in dem rechtlich erforderlichen Umfang und Format dieje-

nigen Informationen über die technische und wirtschaftliche Situation des Netzes zur 

Verfügung stellen, die für eine Bewertung des Netzes erforderlich sind. Die Informatio-

nen umfassen insbesondere Pläne zum Bestand und Umfang der Verteilungsanlagen 

für die allgemeine Versorgung, ein aktuelles Mengengerüst der vorhandenen Vertei-

lungsanlagen (mit Angabe von Alter, Material und Abmessungen), eine fortgeschriebe-

ne Aufstellung der für diese Anlagen vereinnahmten Anschlussbeiträge und Baukos-

tenzuschüsse, ein Verzeichnis der der örtlichen Versorgung dienenden Grundstücke 

der SWV sowie ein Konzept zur Netztrennung. Weiterhin umfassen die Informationen 

die kalkulatorischen Netzdaten sowie die historischen Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten des Anlagevermögens, eine Aufstellung der Netzabsatzmengen getrennt nach 

Kundengruppen, Schadensberichte, Strukturdaten gem. § 27 Abs. 2 StromNEV und 
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das Konzessionsabgabenaufkommen getrennt nach Tarif- und Sonderkunden. Die ver-

traglichen Verpflichtungen sind unberührt von behördlichen Festlegungen z.B. gem. § 

46 Abs. 2 S. 5 EnWG, gesetzlichen Regelungen oder höchstrichterlicher Rechtspre-

chung zu Auskunftsansprüchen, es sei denn, dass diese vertraglichen Ansprüche der 

Stadt zwingend entgegenstehen. Gleichfalls unberührt bleiben etwaige weitergehende 

gesetzliche Auskunftsansprüche.  

 

(2) Soweit der Übernehmer dies wünscht, hat auch eine entsprechende technische Ein-

weisung zur Vorbereitung der Übernahme durch die SWV gegen angemessenes Ent-

gelt zu erfolgen.  

 

 

 
6. Kapitel 

Laufzeit 

 

§ 18 

Laufzeit, Kündigung 

 

(1) Dieser Vertrag hat eine Laufzeit vom 21.10.2019 bis zum 20.10.2039 (20 Jahre). 

 

(2) Ändert sich die Kontrolle über die SWV, so hat die SWV diesen Umstand gegenüber 

der Stadt unverzüglich schriftlich anzuzeigen (anzeigepflichtiger Kontrollwechsel). Ein 

anzeigepflichtiger Kontrollwechsel liegt vor, wenn der städtische Anteil an der SWV un-

ter 51 % sinkt. Die Stadt hat in diesem Fall das Recht, binnen sechs Monaten nach 

Kenntnisnahme von diesem Umstand den Vertrag mit einer Frist von zwölf Monaten 

schriftlich zu kündigen. Die Regelungen vorstehender §§ 13 ff. gelten entsprechend. 
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7. Kapitel 

Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 19 

Teilnichtigkeit, Anpassung des Vertrages 

 

(1) Sollte in diesem Vertrag eine Bestimmung aus materiellen oder formellen Gründen 

unwirksam sein oder werden, so sind die Vertragspartner sich darüber einig, dass die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt wird. Die Vertragspartner 

verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg ihr 

nach Möglichkeit gleichkommende Bestimmung in gültiger Weise zu ersetzen.  

 Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke. 

 

(2) Bei Änderungen der stromwirtschaftlichen und/oder rechtlichen Rahmenbedingungen 

sowie bei wesentlichen Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse, welche die Erfül-

lung einzelner Bestimmungen dieses Vertrages für einen oder beide Vertragspartner 

unzumutbar oder unmöglich machen, ist jeder Vertragspartner berechtigt, eine Ände-

rung dieser Vertragsbestimmungen zu verlangen, um sie den neuen Verhältnissen an-

zupassen. 

 

 

§ 20 

Übertragung von Rechten und Pflichten, Eigentum an den örtlichen 

Stromversorgungsanlagen 

 

(1) Die SWV ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag mit vorheriger 

Zustimmung der Stadt auf ein mit ihr verbundenes Unternehmen zu übertragen. 

 

(2) Die SWV ist nicht berechtigt, ohne vorherige Zustimmung der Stadt die örtlichen 

Stromversorgungsanlagen oder Teile davon an Dritte zu veräußern, zu verpachten, zu 

vermieten oder diese zu belasten. 

 

 
§ 21 

Gerichtsstand 

 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag ist Lampertheim. 
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§ 22 

Schriftform, Anpassung, Gebühren 

 

(1) Mündliche Nebenvereinbarungen sind nicht getroffen. Jede Anpassung (Änderung  

oder Ergänzung) dieses Vertrages einschließlich dieser Bestimmung bedarf der Schrift-

form. Dies gilt auch für die Schriftformklausel selbst. 

 

(2) Etwaige Gebühren oder sonstige Abgaben, die für den Abschluss dieses Vertrages 

sowie für Maßnahmen zur Herbeiführung oder Erhaltung seiner Rechtswirksamkeit zu 

zahlen sind, trägt die SWV. 

 

(3) Dieser Vertrag ist in zwei Ausfertigungen erstellt. Stadt und SWV erhalten von diesem 

Vertrag und sämtlicher etwa noch abzuschließender Nachträge eine Ausfertigung.  

 

 

 

Viernheim, den ……  Viernheim, den  ….. 

 

MAGISTRAT DER STADT VIERNHEIM  STADTWERKE VIERNHEIM GmbH 

 

 

 

_____________          ___________  ________________________ 

Matthias Baaß            Jens Bolze   Dr. Ralph Franke 

Bürgermeister             1. Stadtrat   Geschäftsführer 

 

 

Anlage: 

- Karte des Versorgungsgebietes (die Karte wird bei der Vertragsunterzeichnung beigefügt) 



  Anlage 2 
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Gaskonzessionsvertrag 
 
 
 
 

Zwischen der 
 
 
 
Stadt Viernheim, vertreten durch den Magistrat der Stadt Viernheim, dieser vertreten durch  
   den Bürgermeister Matthias Baaß und 1. Stadtrat Herrn Jens Bolze, Rat-
   haus, Kettelerstraße 3, 68519 Viernheim 
  
 

- nachstehend - Stadt - genannt - 
 
 

und der 
 
 
Stadtwerke Viernheim GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Herrn Dr. Ralph Franke,  
        Industriestraße 2, 68519 Viernheim 
 

- nachstehend - SWV - genannt - 
 

- nachstehend gemeinsam „Vertragspartner“ genannt - 
 
 
 
wird nachfolgender Gaskonzessionsvertrag geschlossen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präambel 
 
Gemeinsames Ziel der Vertragspartner ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbrau-

cherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung sowie der 

Gewerbe- und Industriekunden im Konzessionsgebiet (§ 2) mit Gas. Die Vertragspartner 

werden in Verfolgung dieser Ziele vertrauensvoll zusammenarbeiten und auf die Interessen 

des anderen Vertragspartners in angemessener Weise Rücksicht nehmen. 
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1. Kapitel 

Begriffsbestimmungen und Konzessionsgebiet 

 

§ 1 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieses Vertrages sind: 

1. Gasversorgungsanlagen: 

 Anlagen, die der Versorgung mit Gas dienen, insbesondere ober- und unterirdische 

Leitungen, Gashochdruckanlagen, Hausanschlüsse, Zähler und sonstige Messeinrich-

tungen, Fernwirkleitungen und Fernmeldeeinrichtungen zur Netzsteuerung (Steue-

rungsanlagen), Datenleitungen und Zubehör, zusammen im Folgenden „Gasversor-

gungsanlagen“ genannt. 

 

2. Örtliche Gasversorgungsanlagen: 

a) Gasversorgungsanlagen, die innerhalb des Konzessionsgebietes liegen und zu-

mindest auch innerhalb des Konzessionsgebietes der Gasversorgung dienen 

sowie 

 
b) Gasversorgungsanlagen, die außerhalb des Konzessionsgebietes liegen, aber 

der Gasversorgung ausschließlich oder überwiegend innerhalb des Konzessi-

onsgebietes dienen, 

 
soweit sie im Eigentum bzw. Miteigentum der SWV stehen, unabhängig davon, ob sie 

sich auf oder unter öffentlichen Verkehrswegen befinden. 

 

3. Öffentliche Verkehrswege: 

a) Straßen, Wege, Plätze und Brücken, die im Sinne des Landesstraßengesetzes 

dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, sowie 

 
b) Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von Straßen, Wegen und 

Plätzen bestimmt sind, die im Sinne des Landesstraßengesetzes dem öffentli-

chen Verkehr gewidmet werden sollen, sowie 

 

c) Öffentliche Verkehrswege (Straßen, Wege), auf denen tatsächlich der öffentliche 

Verkehr eröffnet ist,  
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soweit sie im Konzessionsgebiet liegen und der zivilrechtlichen Verfügung der Stadt 

unterliegen. 

 

4. Sonstige Grundstücke: 

 Grundstücke, die keine öffentlichen Verkehrswege darstellen, soweit sie im Konzessi-

onsgebiet liegen und der zivilrechtlichen Verfügung der Stadt unterliegen. 

 

5. Gasnetz der allgemeinen Versorgung: 

 Gasversorgungsnetz, das der Verteilung von Gas an Dritte dient und von der Dimensi-

onierung nicht von vornherein nur auf die Versorgung bestimmter, schon bei der Net-

zerrichtung feststehender oder bestimmbarer Letztverbraucher ausgelegt ist, sondern 

grundsätzlich für die Versorgung jedes Letztverbrauchers offensteht.  

 

 

§ 2 

Konzessionsgebiet 

 

(1) Dieser Konzessionsvertrag gilt für das Stadtgebiet gemäß der als Anlage beigefügten 

Karte. 

 

(2) Sofern künftig Gebiete in das Stadtgebiet eingemeindet werden, wachsen diese grund-

sätzlich dem Konzessionsgebiet zu. 

 

(3) Sofern für eingemeindete Gebiete indes Gaskonzessionsverträge oder sonstige Ver-

träge mit Dritten bestehen, die einer Erweiterung des Konzessionsgebiets nach 

Abs. (2) zunächst entgegenstehen, wird die Stadt diese Verträge zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt beenden. Erst nach deren Beendigung wachsen die eingemeindeten Gebiete 

dann dem Konzessionsgebiet zu. 
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2. Kapitel 

Allgemeine Versorgung 

 

§ 3 

Betriebs- und Anschlusspflichten der SWV 

 

(1) Die SWV verpflichtet sich, gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen und regulie-

rungsbehördlichen Vorgaben, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Gas-

versorgungsnetz der allgemeinen Versorgung diskriminierungsfrei zu errichten und zu 

betreiben.  

 

(2) Die SWV verpflichtet sich, das Netz mit ausreichendem Druck ununterbrochen zu be-

treiben, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne Zustimmung der Stadt 

den Betrieb nicht einzustellen. Betriebsunterbrechungen infolge von Störungen oder 

Wartungsarbeiten sind hiervon ausgenommen. Das gilt nicht, falls Stellen, die zu derar-

tigen Anordnungen befugt sind, den Betrieb untersagen sollten. 

 

(3) Die SWV darf den Netzbetrieb zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur 

Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs ohne Zustimmung der Stadt un-

terbrechen. Unterbrechungen und deren voraussichtliche Dauer gibt die SWV den 

Kunden sowie der Stadt rechtzeitig in geeigneter Weise vorher bekannt. Die SWV wird 

bei Betriebsunterbrechungen mit allen angemessenen Mitteln dafür sorgen, dass sie 

ihren vertraglichen Verpflichtungen sobald wie möglich wieder nachkommen kann.  

 

(4) Sollte die SWV durch höhere Gewalt, Krieg, rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen bei 

den eigenen Werken oder Zulieferbetrieben, Ausfall der Erzeugungs-, Übertragungs-  

oder Verteilungsanlagen, Anordnungen von hoher Hand oder sonstige Umstände, die 

abzuwenden nicht in ihrer Macht liegt bzw. deren Abwendung mit einem angemesse-

nen technischen und wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann, an der Ver-

teilung von Gas gehindert sein, so ruhen ihre Verpflichtungen zum Betrieb des Netzes, 

bis diese Umstände und deren Folgen beseitigt sind. 

 

(5) Die SWV verpflichtet sich, an das örtliche Gasversorgungsnetz alle Letztverbraucher 

von Gas sowie Erzeugungsanlagen gemäß den rechtlichen Vorgaben bedarfsgerecht 

anzuschließen, es sei denn, der SWV wäre dies gemäß den Bestimmungen des EnWG 

nicht zumutbar. 
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(6) Die die SWV als Netzbetreiberin betreffenden gesetzlichen Bestimmungen bleiben von 

vorstehenden Regelungen unberührt und es obliegt der SWV in eigener Verantwor-

tung, diese gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen.  

 

 

§ 4 

Herstellungs-, Erhaltungs-, Erneuerungs- und Ausbaupflichten, Energiekonzept  

 

(1) Die SWV verpflichtet sich auf eigene Kosten, die örtlichen Gasversorgungsanlagen 

herzustellen, zu erhalten, zu erneuern und auszubauen, soweit dies im Rahmen einer 

rationellen und wirtschaftlich vernünftigen Betriebsführung oder im öffentlichen Interes-

se zur Sicherstellung einer langfristig sicheren öffentlichen Versorgung im Konzessi-

onsgebiet mit Gas erforderlich ist. 

 

(2) Für den Fall, dass die Stadt ein örtliches Konzept zur Deckung des Energiebedarfs 

aufstellt, wird die SWV sie dabei im Rahmen des Aufgabenbereichs als Netzbetreibe-

rin, soweit rechtlich zulässig, nach ihren Möglichkeiten unentgeltlich unterstützen.  

 

 

 

3. Kapitel 

Wegenutzung 

 

§ 5 

Wegenutzungsrechte 

 

(1) Die Stadt räumt der SWV im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das Recht ein, 

die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung, und zum Betrieb von örtlichen Gasver-

sorgungsanlagen zu benutzen, wobei grundsätzlich die Gasversorgungsanlagen in den 

Straßen verlegt werden. In Ausnahmefällen können Gasversorgungsanlagen auch in 

Gehwegen verlegt werden.  

 

(2) Sonstige Grundstücke darf die SWV im Rahmen der durch § 12 der Verordnung über 

Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasver-

sorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV) beschriebenen 

Grenzen unentgeltlich nutzen. Eine darüber hinausgehende Nutzung bedarf des vorhe-

rigen Abschlusses eines gesonderten Gestattungsvertrages. 
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(3) Die Stadt kann der SWV gegen Zahlung eines angemessenen Nutzungsentgelts die 

Verlegung von Durchgangsleitungen in öffentlichen Verkehrswegen und sonstigen 

Grundstücken gestatten, wenn die SWV andere Weiterverteiler beliefert oder für den 

Zweck einer eigenen Versorgung außerhalb des Konzessionsgebietes.  

 

(4) Endet die Eigenschaft eines Grundstücks als öffentlicher Verkehrsweg (Entwidmung), 

bleibt das Nutzungsrecht nach Abs. (1) und Abs. (3) grundsätzlich erhalten, soweit dem 

nicht städtische Interessen entgegenstehen. Die Regelungen gem. § 7 finden Anwen-

dung.  

 

(5) Vor Verkauf von in Anspruch genommenen städtischen Grundstücken wird die Stadt 

die SWV rechtzeitig unterrichten und auf Verlangen der SWV zu ihren Gunsten eine 

beschränkt persönliche Dienstbarkeit (§ 1090 BGB) eintragen lassen. Die Kosten für 

die Bereitstellung und Eintragung der Dienstbarkeit trägt die SWV. 

  

(6) Soweit der Träger der Straßenbaulast auf Antrag der Stadt die Errichtung von Gasver-

sorgungsanlagen zu gestatten hat und soweit die SWV den Antrag nicht selbst stellen 

kann, stellt die Stadt auf Verlangen der SWV einen entsprechenden Antrag.  

 

(7) Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass die im Rahmen dieses Wegenutzungs-

rechtes betriebenen und/oder errichteten Gasversorgungsanlagen nicht zu den Be-

standteilen der jeweiligen Grundstücke gehören, also sogenannte Scheinbestandteile 

darstellen (§ 95 BGB). 

 
 

§ 6 

Bau und Betrieb von Gasversorgungsanlagen 

 

(1) Die SWV und die Stadt werden im Übrigen bei ihren Planungen und Baumaßnahmen 

aufeinander Rücksicht nehmen. Die SWV wird bei der Inanspruchnahme der von der 

Stadt nach Maßgabe dieses Vertrages zur Verfügung gestellten Flächen darauf ach-

ten, dass die daraus entstehenden Beeinträchtigungen für die Stadt und für ihre Bürger 

möglichst gering sind.  

 

(2) Die Ordnungsprinzipien der Stadt bei der Belegung von öffentlichen Verkehrswegen 

werden von der SWV beachtet (Grundsatz: Gasleitungen werden in Straßen verlegt; 

Kabel, Telekom in Gehwegen). Wenn im Zuge der Erneuerung oder der Erweiterung 
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von Gasversorgungsanlagen andere Medien mitverlegt werden (Leerrohre, Stromka-

bel, TK, etc.) und kein Gehweg vorhanden ist, sollen diese möglichst am Straßenrand 

verlegt werden. Die Verlegung von Leerrohren ist mit der Stadt auf deren Wunsch ab-

zustimmen.  

 

(3) Die SWV errichtet die Gasversorgungsanlagen im Konzessionsgebiet nach den aktuell 

anerkannten Regeln der Technik und hält diese in einwandfreiem, betriebsfähigem Zu-

stand. Sie wird die Gasversorgungsanlagen so planen, errichten, instand halten und 

betreiben, dass eine sichere und wirtschaftliche Betriebsweise möglich ist. Dabei wird 

sie die Belange des Umweltschutzes in angemessener Weise berücksichtigen. Über 

besondere Anforderungen der Stadt wird sich die SWV mit der Stadt abstimmen. Die 

SWV gestattet der Stadt die Mitverlegung von Leerrohren bei der Verlegung von Gas-

leitungen, dadurch entstehende Kosten werden verursachungsgerecht getragen. Die 

SWV ist zu einer engen Zusammenarbeit mit der Stadt und gegebenenfalls anderen 

Eigentümern und Betreibern von Kommunikationsnetzen bereit, insbesondere für die 

Errichtung eines flächendeckenden Leerrohrnetzes.  

 

(4) Die SWV wird die Stadt so rechtzeitig über beabsichtigte Baumaßnahmen an den Gas-

versorgungsanlagen informieren, dass die Stadt angemessene Zeit zu einer Stellung-

nahme hat. Insbesondere muss eine Baustellenkoordination (gleichzeitig anfallende 

Arbeiten, gemeinsame Nutzung der Straßenaufbrüche) und damit Bauzeitverkürzung 

erfolgen. Die Stadt kann eine Änderung der Planung verlangen, wenn berechtigte Inte-

ressen und/oder technische Notwendigkeiten vorliegen. Ebenso wird die Stadt die 

SWV rechtzeitig über beabsichtigte Baumaßnahmen informieren, die Einfluss auf vor-

handene Gasversorgungsanlagen oder deren Planung haben können. Sofern die Ar-

beiten der unaufschiebbaren Behebung von Störungen oder Schäden dienen, ist die 

Unterrichtung des jeweils anderen Vertragspartners unverzüglich nachzuholen. 

 

(5) Vor der Errichtung neuer und Erweiterung sowie Erneuerung bestehender Gasversor-

gungsanlagen einschließlich der Herstellung von Hausanschlüssen wird die SWV die 

Zustimmung der Stadt (einschließlich Aufgrabungsgenehmigung und verkehrsrechtli-

che Anordnung, soweit erforderlich) einholen. Die Zustimmung kann nur versagt wer-

den, wenn öffentliche Interessen oder sonstige wesentliche Belange der Stadt entge-

genstehen. Bei Baumaßnahmen geringen Umfangs (insbesondere Herstellung von 

Haus- bzw. sonstigen Anschlüssen) genügt eine rechtzeitige Anzeige bei der Stadt un-

ter Angabe des Ausführungszeitpunkts und des ausführenden Tiefbauunternehmens 

sowie Vorlage eines Lageplans. 
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(6) Die Stadt wird die SWV bei der Trassenfindung und der Erlangung öffentlich-rechtlicher 

Genehmigungen für den Bau von Gasversorgungsanlagen sowie beim Erwerb von 

Grundstücken oder Rechten an Grundstücken Dritter im Konzessionsgebiet unterstüt-

zen. Der Stadt entstehen dabei keine Kosten. 

 

(7) Die SWV hat bei Bauarbeiten die gemeindlichen Anlagen zu sichern. Für die Ausfüh-

rung der Arbeiten der SWV an den öffentlichen Verkehrswegen gelten die gesetzlichen 

Vorschriften, insbesondere sind die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen für solche Ar-

beiten zur Sicherung des Verkehrs und zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Wie-

derherstellung der Verkehrswege sowie die aktuell anerkannten Regeln der Straßen-

bautechnik (u.a. Verdichtungsprüfung nach DIN, Schutz von Bäumen bei Baumaß-

nahmen gem. DIN 18920, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen e.V.) zu beachten. Die SWV verpflichtet sich, die für die SWV tätigen 

Tiefbauunternehmen anzuweisen, beim Öffnen und Schließen von Verkehrswegen da-

rauf zu achten, dass die Verkehrssicherheit erhalten bleibt. Falls die Baumaßnahmen 

der SWV besondere Aufwendungen der Stadt in ihrem Verkehrsraum erfordern, z.B. 

besondere verkehrsrechtliche Anforderungen, hat die SWV den dadurch verursachten 

Aufwand zu tragen.  

 

(8) Nach Beendigung der Bauarbeiten wird die SWV die benutzten Grundstücke, Flächen 

oder Bauwerke nach Maßgabe der jeweils aktuell anerkannten Regeln der Technik 

wieder in den vorherigen bzw. einen gleichwertigen Zustand versetzen oder, sofern die 

Stadt es wünscht, an Stelle der Wiederherstellung eine entsprechende Entschädigung 

leisten. Bezüglich der Regeln der Technik verlangt die Stadt die Einhaltung der aktuel-

len Regeln der Technik, z.B. auch die „Zusätzliche technische Vertragsbedingungen 

und Richtlinien für Aufgraben in Verkehrsflächen“ – ZTV-A-StB in der aktuell jeweils 

gültigen Fassung. Für die von der SWV ausgeführten Bauarbeiten gilt eine Gewährleis-

tungsfrist von fünf Jahren. Sie beginnt mit der vorbehaltlosen Abnahme der wiederher-

gestellten Oberflächen durch die Stadt, spätestens jedoch nach einen Monat, nachdem 

der Stadt der Abschluss der Bauarbeiten schriftlich mitgeteilt worden ist und die Stadt 

nicht widersprochen hat. Die SWV hat die Abnahme zu veranlassen, die in der Regel 

innerhalb eines Monats durchgeführt werden soll. Aufgezeigte Mängel sind unverzüg-

lich, spätestens jedoch innerhalb der von der Stadt gesetzten angemessenen Frist, 

durch die SWV zu beseitigen. Anderenfalls ist die Stadt berechtigt, die Mängel im We-

ge der Ersatzvornahme i.S.v. § 637 BGB auf Kosten der SWV zu beseitigen.  
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(9) Falls Bauarbeiten der Stadt etwa zur gleichen Zeit anfallen, sollen die Arbeiten mög-

lichst gleichzeitig begonnen und im gegenseitigen Einvernehmen ausgeführt werden. 

Dabei gestatten sich die Stadt und die SWV gegenseitig die Mitverlegung von Leitun-

gen, Kabeln und Rohren. Sofern bei Baumaßnahmen erforderliche Straßenaufbrüche 

gemeinsam genutzt werden können, werden die Kosten von der Stadt und der SWV 

gemeinsam verursachungsgerecht getragen.  

Notaufgrabungen werden der Stadt umgehend angezeigt. Nach Wiederherstellung der 

Flächen hat die SWV die Abnahme zu veranlassen.  

 

(10) Bei Aufgrabungen, die die Stadt selbst durchführt, erkundigt sie sich über die Lage von 

Gasversorgungsanlagen bei der SWV. Die SWV ist verpflichtet, über die Lage unver-

züglich Auskunft zu erteilen, soweit möglich in digitaler Form.  

Die SWV führt ein Bestandsplanwerk über ihre in der Stadt vorhandenen Gasversor-

gungsanlagen nach einem in der Versorgungswirtschaft üblichen, aktuellen techni-

schen Standard. Die Stadt hat die Pflicht, vor der Ausführung von Bauarbeiten das 

Vorhandensein sowie die genaue Lage von Gasversorgungsanlagen der SWV im Ar-

beitsbereich bei dieser zu erfragen. Im Übrigen erhält die Stadt auf Anfrage wie jeder 

Dritte Auskunft über den aktuellen Leitungsverlauf an einzelnen Punkten des Versor-

gungsnetzes. 

 

(11) Soweit für den Bau und Betrieb der Gasversorgungsanlagen erforderlich, wird die Stadt 

der SWV auf Anfrage Auskünfte aus den bei der Stadt geführten Bestandsplanwerken 

schriftlich oder, soweit vorhanden, in digitalisierter Form erteilen.  

Die Vertragspartner ermöglichen sich gegenseitig unentgeltlich die Einsichtnahme in 

die jeweils geführten Bestandsplanwerke, indem sie dem jeweils anderen Vertrags-

partner Zugriffsrechte auf das entsprechend vorhandene System gewähren. Eine Ver-

pflichtung zur Einrichtung entsprechender Informationssysteme wird durch diese Rege-

lung nicht begründet.  
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§ 7  

Folgepflichten und Folgekosten 

 

(1) Die Stadt kann eine Änderung oder eine Beseitigung von Gasversorgungsanlagen, die 

sich in städtischen Grundstücken befinden, verlangen, sofern die Änderung bzw. Be-

seitigung im Interesse der Stadt liegt und nicht aus wirtschaftlichen Gründen unzumut-

bar ist. Die Stadt wird die SWV von allen Maßnahmen, die eine Änderung bzw. Besei-

tigung von Gasversorgungsanlagen notwendig machen, rechtzeitig informieren und ihr 

Gelegenheit zur Einflussnahme auf den Planungsprozess zur Abwendung außerge-

wöhnlicher Belastungen zu geben.  

 

(2) Stadt und SWV werden dafür Sorge tragen, dass Kosten für gemeinschaftlich durchge-

führte Straßenbau-, Kanalbau-, Fernmelde- und Versorgungsbaumaßnahmen (inklusi-

ve Straßenbeleuchtungskabel) unter den beteiligten Kostenträgern durch besondere, 

auf den Einzelfall bezogene vertragliche Vereinbarungen untereinander anteilig, ent-

sprechend dem Bauumfang des einzelnen Kostenträgers, aufgeteilt werden. 

  

(3) Dingliche Rechte und Ansprüche gegen Dritte bleiben unberührt. 

 

§ 8 

Haftung 

 

(1)  Die SWV haftet der Stadt oder Dritten nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schä-

den, die bei der Errichtung, Änderung, Entfernung oder dem Betrieb von Gasversor-

gungsanlagen entstehen. Soweit es hierbei auf ein Verschulden ankommt, wird die 

SWV nur dann von der Haftung frei, wenn sie fehlendes Verschulden nachweist. Die 

SWV wird die Stadt von Ansprüchen Dritter gemäß Satz 1 freistellen. Die Stadt wird die 

Behandlung solcher Ansprüche mit der SWV abstimmen. Die vorstehenden Regelun-

gen berühren nicht die Haftungsregelungen für Unterbrechungen oder Unregelmäßig-

keiten bzw. Störungen in der Anschlussnutzung.  

 Etwaige Rechtsstreitigkeiten wird die Stadt im Benehmen mit der SWV führen. Die 

SWV trägt in diesen Fällen alle der Stadt zur Last fallenden gerichtlichen und außerge-

richtlichen Kosten des Rechtsstreits. 

 

(2) Die Stadt haftet der SWV für Beschädigungen ihrer Gasversorgungsanlagen nur dann, 

wenn ihr ein Verschulden nachgewiesen wird. Die Ersatzpflicht für die Wiederherstel-

lung von beschädigten Anlagen ist auf die dafür entstehenden Selbstkosten be-

schränkt. 



12 

§ 9 

Stillgelegte Anlagen 

 

Die Stadt kann die Beseitigung stillgelegter Gasversorgungsanlagen auf Kosten der SWV 

verlangen, soweit sie ein berechtigtes Interesse an der Beseitigung hat; diese Verpflichtung 

gilt auch über die Laufzeit dieses Vertrages hinaus. 

 
 

4. Kapitel 

Konzessionsabgaben und sonstige Leistungen 

 

§ 10  

Konzessionsabgaben 

 

(1) Die Stadt erhält von der SWV die jeweils höchstzulässigen Konzessionsabgaben, zur-

zeit gem. § 48 EnWG i.V.m. der Konzessionsabgabenverordnung (KAV). 

 

(2) Liefern Dritte im Wege der Durchleitung Gas an Letztverbraucher so sind von der SWV 

für diese Lieferungen Konzessionsabgaben in der Höhe an die Stadt zu zahlen, wie sie 

die SWV in vergleichbaren Fällen durch verbundene oder assoziierte Unternehmen in 

diesem Konzessionsgebiet zu zahlen hat. Diese Konzessionsabgaben werden von der 

SWV dem Netznutzungsentgelt hinzugerechnet und dem Netznutzer in Rechnung ge-

stellt. 

 

 Wird ein Weiterverteiler über den öffentlichen Verkehrsraum mit Gas beliefert, das er 

ohne Benutzung solcher Flächen an Letztverbraucher weiterleitet, hat die SWV für 

dessen Belieferung Konzessionsabgaben in der Höhe an die Stadt zu zahlen, wie sie 

ohne Einschaltung des Weiterverteilers angefallen wären.  

 

(3) Frei von allen Abgaben ist der Eigenverbrauch der SWV zu Betriebs- und Verwal-

tungszwecken. 

 

(4) Die Konzessionsabgaben sind in der Höhe vereinbart, die gemäß der Verordnung über 

Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung – KAV) 

vom 09.01.1993, zuletzt geändert am 01.11.2006 (BGBl. I, S. 2447) maximal zulässig 

sind. 

 Für den Fall, dass künftig einmal die Begrenzung der Konzessionsabgaben wegfallen 

sollte, werden die Vertragspartner eine einvernehmliche Regelung herbeiführen. Für 
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den Zeitraum ab dem Wegfall der Begrenzung der Konzessionsabgaben bis zur ein-

vernehmlichen Regelung gilt die Konzessionsabgabe als vereinbart, die nach S. 1 bei 

einer Weitergeltung der Begrenzung geschuldet wäre. 

 

(5) Sollten die Konzessionsabgaben oder andere vertragliche Leistungen aufgrund gesetz-

licher Änderungen, Entscheidungen des EuGH oder des BFH oder Verwaltungsanwei-

sungen der Finanzbehörden oder aus anderen Gründen Leistungen aus diesem Ver-

trag als steuerbar gelten, wird die gesetzliche Umsatzsteuer (zurzeit 19 %) zusätzlich 

erhoben. 

 

(6) Sofern nach dem regulären Vertragsende oder nach vorzeitiger Beendigung des Kon-

zessionsvertrages kein neuer Konzessionsvertrag mit der SWV geschlossen wird, son-

dern die Stadt einen Konzessionsvertrag mit einem anderen Energieversorgungsunter-

nehmen schließt, verpflichtet sich die SWV nach Ablauf des Konzessionsvertrags ein 

Entgelt als Gegenleistung für die fortbestehende Wegenutzung in der Höhe der ver-

traglich vereinbarten Konzessionsabgabe solange und soweit zu zahlen, wie sie das 

örtliche Gasversorgungsnetz in der Stadt betreibt und/oder über das Eigentum an den 

das örtliche Gasversorgungsnetz bildenden Anlagen verfügt. 

 

 

§ 11 

Abrechnung 

 

(1) Die SWV rechnet die Konzessionsabgaben jährlich nachträglich gegenüber der Stadt 

mit einer Schlussabrechnung ab. Die Schlussabrechnung ist spätestens sechs Monate 

nach dem Ende eines Kalenderjahres zu übergeben. Die SWV hat der Stadt alle Aus-

künfte zu erteilen, welche die Stadt benötigt, um die Berechnung nachvollziehen zu 

können. Die SWV hat auf Wunsch der Stadt auf eigene Kosten für die Schlussabrech-

nung das Testat eines Wirtschaftsprüfers einzuholen und der Stadt zu übergeben. 

 

(2) Die SWV zahlt monatliche Abschläge auf die Konzessionsabgaben. Die Abschlagszah-

lungen werden jeweils zum 1. des Monats für den jeweils vorangegangenen Monat fäl-

lig. Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt ein Zwölftel des Betrages der letzten 

Schlussabrechnung. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die Wertstel-

lung auf dem Konto der Stadt. Unterschiedsbeträge zwischen Abschlagszahlungen und 

Schlussabrechnung werden mit der auf die Schlussabrechnung folgenden Abschlags-

zahlung saldiert und nicht verzinst.  
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§ 12  

Kommunalrabatt 

 

(1) Die SWV gewährt auf den im Niederdruck (= Eingangsdruck am Zähler von weniger als 

100 mbar) abgerechneten Eigenverbrauch auf den Netto-Rechnungsbetrag für den 

Netzzugang einen Preisnachlass in gesetzlich jeweils zulässiger Höhe, d.h. zurzeit in 

Höhe von 10 % des Rechnungsbetrages. Zum Eigenverbrauch zählt auch der Ver-

brauch von Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Eigengesell-

schaften (z.B. GmbH), wenn sie sich zu 100 % im kommunalen Eigentum befinden und 

nicht im Wettbewerb stehen. Soweit nach künftig geltendem Recht ein weitergehender 

Preisnachlass zulässig sein sollte, kommt dieser zur Anwendung.  

 

(2) Der Preisnachlass wird in den Rechnungen der SWV sichtbar in Abzug gebracht. 

 

(3) Die SWV gewährt Verwaltungskostenbeiträge im gesetzlich zulässigen Umfang, wenn 

Leistungen auf Veranlassung der SWV durch die Stadt erbracht werden. 

 

 

 

5. Kapitel 

Endschaftsbestimmungen 

 

§ 13  

Übertragung der Gasversorgungsanlagen 

 

(1) Nach Ablauf dieses Vertrages hat die SWV auf Verlangen der Stadt gegen Zahlung 

des Übernahmeentgelts Eigentum und Besitz an den Gasversorgungsanlagen auf den 

Übernehmer zu übertragen, die für den Betrieb des Netzes der allgemeinen Versor-

gung im Konzessionsgebiet notwendig sind, und, soweit rechtlich möglich, sämtliche 

diesbezüglichen Rechte, insbesondere schuldrechtliche und dingliche Nutzungsrechte 

an Grundstücken, an diese abzutreten bzw. zu übertragen; soweit Rechte nicht über-

tragen werden können, hat die SWV der Stadt diese zur Ausübung zu überlassen. 

Grundstücke, die gemäß § 1 Nr. 2 zu den örtlichen Gasversorgungsanlagen gehören, 

werden von dieser Bestimmung nicht erfasst. 

 

(2) Der Übernehmer tritt an Stelle der SWV in die bestehenden Verträge mit den Kunden 

ein. 
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(3) Die Stadt hat das Recht, ihre Rechte an einen Dritten („Übernehmer“) abzutreten. 

Übernehmer ist derjenige, der der SWV von der Stadt als solcher bezeichnet wird. Es 

kann auch mehrere Übernehmer nebeneinander geben.  

 

(4) Die Stadt kann auch selbst Übernehmer sein. 

 

 

§ 14 

Gasversorgungsanlagen auf Grundstücken der SWV 

 

(1) Soweit die zu übertragenden Gasversorgungsanlagen wesentliche Bestandteile von 

Grundstücken im Eigentum der SWV darstellen, werden die SWV und die Stadt im 

Übertragungsvertrag diese Gasversorgungsanlagen zu Scheinbestandteilen i.S.d. § 95 

Abs. 1 BGB bestimmen. Die SWV wird diese Gasversorgungsanlagen entsprechend  

§ 929 S. 2 BGB auf die Stadt übertragen. 

 

(2) Die SWV wird gegen Zahlung eines angemessenen Entgelts zu Gunsten der Stadt/des 

Übernehmers eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit für die betroffenen Grundstü-

cke bestellen. Inhalt der Dienstbarkeit ist das Recht des Übernehmers, diese Gasver-

sorgungsanlagen auf den betroffenen Grundstücken zu belassen, zu betreiben, zu un-

terhalten und gegebenenfalls zu erneuern. 

 

 

§ 15 

Übernahmeentgelt 

 

(1) Als Übernahmeentgelt ist der objektivierte Ertragswert des örtlichen Gasversorgungs-

netzes zum Übertragungszeitpunkt vereinbart. Dieser bestimmt sich unter der Voraus-

setzung ausschließlich finanzieller Ziele durch den Barwert der mit dem Eigentum an 

dem Netz (kalkulatorisches Anlagevermögen) verbundenen Nettozuflüsse an den 

Netzeigentümer.  

 Als objektivierter Wert muss dieser intersubjektiv nachprüfbar sein (IDW-Standard: 

Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen, IDW S1 in seiner jewei-

ligen Fassung). Er ist unter Berücksichtigung der Regulierung zu ermitteln, d.h. unter 

Berücksichtigung der Parameter der GasNEV und der ARegV. Synergien, gleich wel-

cher Art, werden nicht erfasst. Sollte zum Zeitpunkt der Bewertung der zu übertragen-
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den Gasversorgungsanlagen durch den Gesetz- oder Verordnungsgeber oder durch 

höchstrichterliche Rechtsprechung zwingend eine abweichende Bewertungsmethode 

zur Ermittlung des Kaufpreises im Fall der vertraglichen Endschaft bestimmt werden, 

so ist diese Bewertungsmethode für die zu übertragenden Anlagen maßgeblich. Ge-

setzliche Regelungen zu Gunsten der Stadt bleiben unberührt.  

 

(2) Der Kaufpreis für die übergehenden Verteilungsanlagen ist am Tag der Übernahme zur 

Zahlung fällig.  

 

 

§ 16 

Entflechtungskosten 

 

Kosten, die für eine notwendige Netztrennung entstehen, werden im Rahmen des konzessi-

onsabgaberechtlich Zulässigen von der SWV gegenüber der Stadt oder dem von der Stadt 

benannten Übernehmer getragen. 

 

 

§ 17 

Verfahrensmäßige Endschaftsbestimmungen 

 

(1) Die SWV ist verpflichtet, der Stadt drei Jahre vor einem Ablauf der Vertragslaufzeit 

gem. § 18 (1) unaufgefordert in dem rechtlich erforderlichen Umfang und Format dieje-

nigen Informationen über die technische und wirtschaftliche Situation des Netzes zur 

Verfügung stellen, die für eine Bewertung des Netzes erforderlich sind. Die Informatio-

nen umfassen insbesondere Pläne zum Bestand und Umfang der Verteilungsanlagen 

für die allgemeine Versorgung, ein aktuelles Mengengerüst der vorhandenen Vertei-

lungsanlagen (mit Angabe von Alter, Material und Abmessungen), eine fortgeschriebe-

ne Aufstellung der für diese Anlagen vereinnahmten Anschlussbeiträge und Baukos-

tenzuschüsse, ein Verzeichnis der der örtlichen Versorgung dienenden Grundstücke 

der SWV sowie ein Konzept zur Netztrennung. Weiterhin umfassen die Informationen 

die kalkulatorischen Netzdaten sowie die historischen Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten des Anlagevermögens, eine Aufstellung der Netzabsatzmengen getrennt nach 

Kundengruppen, Schadensberichte, Strukturdaten gem. § 27 Abs. 2 GasNEV und das 

Konzessionsabgabenaufkommen getrennt nach Tarif- und Sonderkunden. Die vertrag-

lichen Verpflichtungen sind unberührt von behördlichen Festlegungen z.B. gem. § 46 

Abs. 2 S. 5 EnWG, gesetzlichen Regelungen oder höchstrichterlicher Rechtsprechung 
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zu Auskunftsansprüchen, es sei denn, dass diese vertraglichen Ansprüche der Stadt 

zwingend entgegenstehen. Gleichfalls unberührt bleiben etwaige weitergehende ge-

setzliche Auskunftsansprüche.  

 

(2) Soweit der Übernehmer dies wünscht, hat auch eine entsprechende technische Ein-

weisung zur Vorbereitung der Übernahme durch die SWV gegen angemessenes Ent-

gelt zu erfolgen.  

 

 

 
6. Kapitel 

Laufzeit 

 

§ 18 

Laufzeit, Kündigung 

 

(1) Dieser Vertrag hat eine Laufzeit vom 21.10.2019 bis zum 20.10.2039 (20 Jahre). 

 

(2) Ändert sich die Kontrolle über die SWV, so hat die SWV diesen Umstand gegenüber 

der Stadt unverzüglich schriftlich anzuzeigen („anzeigepflichtiger Kontrollwechsel“). Ein 

anzeigepflichtiger Kontrollwechsel liegt vor, wenn der städtische Anteil an der SWV un-

ter 51 % sinkt. Die Stadt hat in diesem Fall das Recht, binnen sechs Monaten nach 

Kenntnisnahme von diesem Umstand den Vertrag mit einer Frist von zwölf Monaten 

schriftlich zu kündigen. Die Regelungen vorstehender §§ 13 ff. gelten entsprechend. 

 

 

 

7. Kapitel 

Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 19 

Teilnichtigkeit, Anpassung des Vertrages 

 

(1) Sollte in diesem Vertrag eine Bestimmung aus materiellen oder formellen Gründen 

unwirksam sein oder werden, so sind die Vertragspartner sich darüber einig, dass die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt wird. Die Vertragspartner 

verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg ihr 

nach Möglichkeit gleichkommende Bestimmung in gültiger Weise zu ersetzen.  
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 Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke. 

 

(2) Bei Änderungen der gaswirtschaftlichen und/oder rechtlichen Rahmenbedingungen 

sowie bei wesentlichen Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse, welche die Erfül-

lung einzelner Bestimmungen dieses Vertrages für einen oder beide Vertragspartner 

unzumutbar oder unmöglich machen, ist jeder Vertragspartner berechtigt, eine Ände-

rung dieser Vertragsbestimmungen zu verlangen, um sie den neuen Verhältnissen an-

zupassen. 

 

 

 

§ 20 

Übertragung von Rechten und Pflichten, Eigentum an den örtlichen Gasversorgungs-

anlagen 

 

(1) Die SWV ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag mit vorheriger 

Zustimmung der Stadt auf ein mit ihr verbundenes Unternehmen zu übertragen. 

 

(2) Die SWV ist nicht berechtigt, ohne vorherige Zustimmung der Stadt die örtlichen Gas-

versorgungsanlagen oder Teile davon an Dritte zu veräußern, zu verpachten, zu ver-

mieten oder diese zu belasten. 

 

 

§ 21 

Gerichtsstand 

 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag ist Lampertheim. 

 

 

§ 22 

Schriftform, Anpassung, Gebühren 

 

(1) Mündliche Nebenvereinbarungen sind nicht getroffen. Jede Anpassung (Änderung  

oder Ergänzung) dieses Vertrages einschließlich dieser Bestimmung bedarf der Schrift-

form. Dies gilt auch für die Schriftformklausel selbst. 
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(2) Etwaige Gebühren oder sonstige Abgaben, die für den Abschluss dieses Vertrages 

sowie für Maßnahmen zur Herbeiführung oder Erhaltung seiner Rechtswirksamkeit zu 

zahlen sind, trägt die SWV. 

 

(3) Dieser Vertrag ist in zwei Ausfertigungen erstellt. Stadt und SWV erhalten von diesem 

Vertrag und sämtlicher etwa noch abzuschließender Nachträge eine Ausfertigung.  

 

 

 

Viernheim, den ……  Viernheim, den  ….. 

 

MAGISTRAT DER STADT VIERNHEIM  STADTWERKE VIERNHEIM GmbH 

 

 

_____________         ____________  ________________________________ 

Matthias Baaß            Jens Bolze  Dr. Ralph Franke 

Bürgermeister             1. Stadtrat  Geschäftsführer  

 

 

 

 

Anlage: 

- Karte des Versorgungsgebietes (die Karte wird bei der Vertragsunterzeichnung beigefügt) 
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Anlage 3 

 

Synopse 

über die Alt- und Neuregelungen des Stromkonzessionsvertrages sowie des Gaskonzessionsvertrages 

 

Alt 
Konzessionsvertrag 

Neu 
Strom- bzw. Gaskonzessionsvertrag 

Anmerkungen 

 Konzessionsvertrag vom 19.06.2000 
Konzessionsvertrag gilt für alle Sparten 
(Strom, Gas, Wasser, Fernwärme). 

  Zwischenzeitlich bestehen unterschiedliche rechtli-
che Vorgaben für die einzelnen Sparten. 

 Kartellrechtliches Kopplungsverbot. 
  Für jede Sparte wird gesonderter Vertrag abge-

schlossen. 

 Die Inhalte des Strom- bzw. Gaskonzessionsver-
trages sind gleich ausgestaltet. 

-  Präambel  Benennt die Ziele des Vertrages. 

 Unter Umständen relevant bei Auslegungsfragen. 

-  Inhaltsübersicht  Verschafft schnellen Überblick über Struktur und 
Regelung des Vertrages. 

-  § 1 Begriffsbestimmungen  Die für den Vertrag besonders relevanten Begriffe 
werden definiert. 

 Beitrag zur Rechtsklarheit, relevant bei Ausle-
gungsfragen. 

 

 § 1 (1) Versorgungsrechte. 
 
 

 § 1 (2) Eingliederung. 

 § 2 Konzessionsgebiet 
- Stadtgebiet. 

 
 

- Eingemeindungen, § 2 (2) und (3). 

 

 Bestimmung des räumlichen Geltungsbereiches. 
 

 Beendigung entgegenstehender Verträge. 

 

 § 1 (1) Übertragung der öffentlichen 
Versorgung, für alle Sparten. 

 § 3 Betriebs- und Anschlusspflichten 
- Detaillierte Anforderungen für das Betreiben 

des Strom- bzw. Gasnetzes. 
 

 

 

 Versorgungsrechte (Vertriebsrechte) können nicht 
mehr vertraglich begründet werden; bei Strom und 
Gas besteht ein gesetzlicher Durchleitungswettbe-
werb.  

- 

 

 

 § 4 Erhaltungs-, Erneuerungs- und Ausbau-
pflichten. 
- Langfristige Sicherung der Netze. 
- Unterstützung örtliches Energiekonzept 

 Wegen der besonderen Bedeutung des langfristig 
sicheren Betreibens der Netze ist die Regelung 
aufgenommen worden. 
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Alt 
Konzessionsvertrag 

Neu 
Strom- bzw. Gaskonzessionsvertrag 

Anmerkungen 

 

 § 2 (1) Benutzung öffentlicher Ver-
kehrswege. 

 

 § 2 (2) Benutzung sonstiger Grundstü-
cke, ggf. gesonderter Gestattungsver-
trag mit Entschädigung. 

 
- 

 
 
 
 

 § 2 (4) Eintragung einer beschränkt 
persönlichen Dienstbarkeit bei Verkauf 
von Grundstücken. 
 

 § 2 (3) Unterstützung bei Beschaffung 
von Grundstücken. 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

 

 § 5 Wegenutzungsrecht 
- Benutzung der öffentlichen Verkehrswege, § 5 

(1). 
 
- Benutzung sonstiger Grundstücke im Rahmen 

der NAV und NDAV. Eine darüber hinausge-
hende Nutzung bedarf des vorherigen Ab-
schlusses eines gesonderten Gestattungsver-
trages. 

 
- Bei Entwidmung bleibt Nutzungsrecht grund-

sätzlich erhalten, § 5 (4). 
 
- Eintragung einer beschränkt persönlichen 

Dienstbarkeit bei Verkauf von Grundstücken, 
§ 5 (5). 

 
- Unterstützung bei Beschaffung von Grund-

stücksbenutzungsrechten, § 5 (5). 
 
- Unterstützung gegenüber Träger der Straßen-

baulast, § 5 (6).  
 
- Regelung zur Scheinbestandteilseigenschaft, 

§ 5 (7). 

 

 Grundlegende Regelung für leitungsgebundene 
Versorgung. 

 

 Regelungen sind grundsätzlich vergleichbar. 
 
 
 
 
 

 Sinnvolle Regelung, um Nutzungsrechte zu erhal-
ten, wenn nicht berechtigte Interessen der Stadt 
entgegenstehen. 

 
 
 
 

 Ausreichend ist die Beschaffung von Grundstücks-
benutzungsrechten. 

 
 
 
 

 Sinnvolle und notwendige Regelung, um zu ver-
meiden, dass Leitungen zu wesentlichen Bestand-
teilen eines Grundstücks werden. 
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Alt 
Konzessionsvertrag 

Neu 
Strom- bzw. Gaskonzessionsvertrag  

Anmerkungen 

 
 

 § 3 (1) Planung mit Rücksichtnahme-
gebot. 

 
- 
 
 

 § 3 (3) Errichtung und Betrieb gemäß 
Stand der Technik. 

 

 § 3 (4) Baumaßnahmen, Abstimmun-
gen. 

 

 § 3 (4) Einholung von Genehmigungen. 
 
 
 
 

 § 3 (5) Sorgfaltsmaßstab des ordentli-
chen Unternehmens. 

 

 § 3 (6) Wiederherstellung in vorherigen 
bzw. gleichwertigen Zustand. 

 
- 
 
- 
 
- 

 § 6 Bau und Betrieb Versorgungsanlagen 
- Planungen mit Rücksichtnahmegebot, § 6 (1). 

 
 

- Beachtung von Ordnungsprinzipien der Stadt bei 
der Verlegung von Leitungen, § 6 (2). 

 
 
- Errichtung und Betrieb gemäß Stand der Technik, 

§ 6 (3). 
 

- Baumaßnahmen, Baustellenkoordination, § 6 (4). 
 
 

- Einholung von Zustimmungen der Stadt, § 6 (5). 
 

- Unterstützung bei Trassenfindung und Genehmi-
gungen, etc., § 6 (6). 

 
- Durchführung von Bauarbeiten gem. DIN, ver-

kehrsrechtlichen Anforderungen, etc., § 6 (7).  
 

- Wiederherstellung in vorherigen bzw. gleichwerti-
gen Zustand, § 6 (8). 

 
- Koordination, Mitverlegung von Leitungen, § 6 (9). 
 
- Führung eines Bestandsplanwerkes, § 6 (10). 
 
- Auskunftspflicht der Stadt aus eigenem Bestands-

planwerk, § 6 (11). 

 Sinnvolle Regelung für Verlegungen nach be-
stimmten planerischen Ordnungsprinzipien der 
Stadt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Detailliertere rechtliche Vorgaben als früher. 
 
 

 Regelungen sind grundsätzlich vergleichbar. 
 
 

 Abstimmungspflichten bei Mitverlegungen, 
verursachungsgerechte Kostentragung. 
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Alt 
Konzessionsvertrag 

Neu 
Strom- bzw. Gaskonzessionsvertrag  

Anmerkungen 

 

 § 4 (1) Änderungen, Umlegungen, die 
im öffentlichen Interesse liegen. 

 
- 
 
 

 § 4 (2) Folgekostentragung durch Stadt 
 

 § 7 Folgepflichten und Folgekosten 
- Änderung von Anlagen bei berechtigtem Interesse 

der Stadt und soweit wirtschaftlich zumutbar, § 7 
(1). 

- Kostentragung bei gemeinschaftlich durchgeführ-
ten Baumaßnahmen, § 7 (2). 

 
- Folgekostentragung durch SWV, § 7 (3). 

 

 Regelungen sind grundsätzlich vergleichbar. 
 
 

 Sinnvolle Regelung unter Berücksichtigung 
einer anteiligen Kostentragung. 

 

 Eine wesentliche Änderung, Folgekostentra-
gung nunmehr durch SWV, Kosten können in 
Entgelte einkalkuliert werden. 

 

 § 7 (1) Haftung gem. gesetzlichen 
Bestimmungen.  

 

 § 8 Haftung 
- Haftung gemäß gesetzlichen Bestimmungen und 

Beweislastumkehr, § 8 (1) und (2). 
. 

 

 Wichtig ist Beweislastumkehr. 

 
- 

 

 § 9 Stillgelegter Anlagen 
- Beseitigung stillgelegter Anlagen auf Kosten SWV, 

auch über Laufzeit des Vertrages hinaus, § 9. 

 

 Regelung über Umgang mit stillgelegten Anla-
gen sinnvoll. 

 

 § 6 (1) Zahlung Konzessionsabgaben  
 

 § 10 Konzessionsabgaben 
- Zahlung höchstzulässiger Konzessionsabgaben für 

Strom bzw. Gas gem. KAV. 

 

 Zahlung höchstzulässiger Konzessionsabga-
ben.  
 

 

 Abrechnung nach Feststellung des 
Jahresabschlusses. 

 
 

 § 6 (5) Vierteljährliche Abschlagszah-
lungen. 

 

 § 11 Abrechnung 
- Schlussabrechnung spätestens 6 Monate nach Ka-

lenderjahr, Testat Wirtschaftsprüfer auf Wunsch 
der Stadt, § 11 (1). 

 
- Monatliche Abschlagszahlungen, § 11 (2). 

 
 
 
 
 

 Schnellere Abschlagszahlungen, Liquiditäts-
vorteile. 

 

 10 % auf Eigenverbrauch bei Anwen-
dung von allgemeinen Tarifen 

 

 § 12 Kommunalrabatt 
- 10 % des Rechnungsbetrages bei Eigenverbrauch 

der Stadt. 

 

 Gleiche Regelungen wie bisher. 
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Alt 
Konzessionsvertrag 

Neu 
Strom- bzw. Gaskonzessionsvertrag  

Anmerkungen 

 

 § 9 (1) Verpflichtung der Übergabe von 
Anlagen. 

 
 

 § 13 Übertragung von Versorgungsanlagen 
- Übertragungsverpflichtungen bezüglich Anlagen 

und Rechten, § 13 (1). 
- Abtretung an Dritte möglich, § 13 (3). 

 
 
 

  § 14 Versorgungsanlagen auf Grundstücken der 
SWV 
- Schaffung der Übertragungsfähigkeit von Anlagen 

auf Grundstücken der SWV, § 14 (1). 

 
- Notwendige Regelung, bisher nicht geregelt 

gewesen. 
 
. 

 

 § 9 (3) Übernahmegelt zum Sachzeit-
wert 

 

 § 9 (3) Absetzung Ertragszuflüsse vom 
Kaufpreis 

 § 15 Übernahmeentgelt 
- Übernahmeentgelt zum objektivierten Ertragswert,  

§ 15 (1). 
 
- Absetzung Ertragszuschüsse vom Kaufpreis, § 15 

(2). 

 

 Sachzeitwert in der Regel deutlich höher als 
Ertragswert, Sachzeitwert kann prohibitiv wir-
ken; jetzt klare Regelung bzgl. des Kaufprei-
ses in Sinne des Ertragswertes. 
 

 

 § 9 (4) Entflechtungskosten trägt SWV, 
Einbindungskosten die Stadt 

 § 16 Entflechtungskosten 
- Netztrennungskosten trägt SWV, § 16. 

 

 Ob Netztrennungsmaßnahmen anfallen, ist 
offen. Wenn solche anfallen sollten, trägt SWV 
die Kosten. 

 

 § 9 (2) Auskunftsrechte, bezogen auf 
Ermittlung Sachzeitwert 

 § 17 Verfahrensmäßige Endschaftsbestimmun-
gen 
- Auskunftsverpflichtungen, § 17 (1): 

 

 

 § 10 Laufzeit 20 Jahre 
-  

 § 18 Laufzeit, Kündigung 
- Laufzeit 20 Jahre, § 18 (1). 

 

 

 Bei Strom und Gas besteht Höchstlaufzeitbe-
grenzung von 20 Jahren. 

 

 § 8 (2) und (3) Vertragsänderungen, 
Rechtsgültigkeit 

Allgemeine Bestimmungen 

 § 19 Teilnichtigkeit, Anpassung des Vertrages 
 

 

 Übliche Regelungen 

  § 20 Übertragung von Rechten und Pflichten  Übliche Regelungen 

  § 21 Gerichtsstand  Übliche Regelungen 

 § 8 (1), etc.  § 22 Schriftform, Anpassung, Gebühren  Übliche Regelungen 

 























TOP:        Viernheim, den 13.09.2018 

Federführendes Amt 

20 Kämmereiamt 

Aktenzeichen: 010-48 

Diktatzeichen: Ro/Fi 

Drucksache: VL-110-2018/XVIII 

Anlagen: 2 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Kämmereiamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordneten-Versammlung 19.10.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Prüfung der Jahresrechnung 2016 durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordneten-Versammlung erteilt dem Magistrat für das Haushaltsjahr 2016 Ent-
lastung. 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße ge-
prüft. Anbei wird der Schlussbericht mit den Prüfungsbemerkungen und Stellungnahmen 
vorgelegt. 
 
Gegen die Entlastung des Magistrats besteht seitens des Revisionsamtes keine Beden-
ken. 
 
Der Magistrat hat den Schlussbericht in seiner Sitzung am 15.10.2018 zur Kenntnis ge-
nommen. 
Im Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung erfolgt die Beratung am 
18.10.2018. Über das Beratungsergebnis wird in der Sitzung der Stadtverordneten-
Versammlung berichtet. 









































































































TOP:                        Viernheim, den 27.09.2018 

Federführendes Amt 

20 Kämmereiamt 

Aktenzeichen: 910-64 

Diktatzeichen: Hä 

Drucksache: IV-72-2018/XVIII 2. Ergänzung 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Kämmereiamt, BVLA, Hauptamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordneten-Versammlung 19.10.2018  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Teilnahme am Investitionsprogramm der Hessenkasse 

Mitteilung/Information 

In der bereits im Mai 2018 behandelten Vorlage zur Hessenkasse (mit Beschluss der vorzeitigen 

Rückführung eines festgeschriebenen Kassenkredites) wurde erläutert, dass die Stadt Viernheim 

die Teilnahme am Investitionsprogramm der Hessenkasse anstrebt. Voraussetzung hierfür ist der 

Nachweis der Kassenkreditfreiheit am per Gesetz vorgegebenen Stichtag, dem 30.06.2018. Aus 

Gründen der Liquidität wurde allerdings von der gesetzlich eingeräumten Möglichkeit der Stich-

tagsverschiebung Gebrauch gemacht und dieser auf den 07.08.2018 verschoben. An diesem neu 

festgelegten Stichtag konnte die Kassenkreditfreiheit entsprechend nachgewiesen werden. Dies 

wurde zwischenzeitlich ebenfalls durch einen Prüfvermerk des Revisionsamtes Kreis Bergstraße 

bestätigt. 

Mittlerweile liegt ein Entwurf der Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm der Hessenkasse vor. 

Der Förderzweck ist - wie erwartet - sehr weit gefasst und die zur Verfügung stehenden Mittel kön-

nen für Investitionen jeglicher Art sowie für Instandhaltungsmaßnahmen und ebenso hälftig zur 

Tilgung bestehender Kredite genutzt werden. Lediglich der kommunale Aufgabenbezug muss ge-

geben sein (pflichtiger und freiwilliger Bereich). Ein Eigenanteil von einem Neuntel bzw. 25 € je 

Einwohner (die für die Kommune günstigere Variante kommt zum Zuge) ist in jedem Fall zu leis-

ten. 

Weiterhin wurde im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Entwurfs der Förderrichtlinie die 

Antragsmöglichkeit mit der Bereitstellung eines entsprechenden Antragsformulars eröffnet.  

Für die Stadt Viernheim ergibt sich gemäß Antrag ein Gesamtkontingent inklusive Eigenanteil in 

Höhe von 8.417.510,- € (7.575.759,- € Zuschusskontingent und 841.751,- € Eigenanteil). Der Ei-

genanteil soll über ein durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) zur Verfü-

gung gestelltes Komplementärfinanzierungsdarlehen mit 10jähriger Laufzeit finanziert werden. Die 

anfallenden Zinsen trägt das Land Hessen. 
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Aufgrund der Antragsfrist bis 31.12.2018 sowie der ausbleibenden Erfordernis eines Beschlusses 

durch die Vertretungskörperschaft, wurde der unterzeichnete Antrag umgehend an das hessische 

Ministerium der Finanzen weitergeleitet. Nach Prüfung des Antrags sowie des Nachweises der 

Kassenkreditfreiheit ergeht ein Bewilligungsbescheid an die teilnehmende Kommune.  

Daraufhin sollen der Kommune bis Ende des Jahres 2018 eine entsprechende Zuschussvereinba-

rung sowie ein Darlehensrahmenvertrag der WIBank vorliegen. 

Im zweiten Schritt ist - nach derzeitigem Entwurfsstand - die endgültig zu fördernde Maßnahme bis 

spätestens 31.12.2021 festzulegen und über ein gesondertes Formular der WIBank mitzuteilen. 

Anschließend erfolgt die Aufnahme der Maßnahme in eine Förderliste und die Ausführung kann 

beginnen. Die vollständige Abnahme der Maßnahme hat bis 31.12.2024 zu erfolgen.  

Sollten relevante Änderungen in der endgültigen Förderrichtlinie erfolgen, wird die Verwaltung um-

gehend informieren. 

 



TOP:        Viernheim, den 13.09.2018 

Federführendes Amt 

82 Eigenbetrieb Forum der Senioren 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: ph 

Drucksache: VL-107-2018/XVIII 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Forum der Senioren, Hauptamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordneten-Versammlung 19.10.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Wahl der Personalratsmitglieder in die Betriebskommission des Viernheimer Fo-
rums der Senioren 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordneten-Versammlung wählt 

1) Herrn Thomas Mandel (Stellvertreterin: Frau Nadia Schwarm) 

2) Frau Ayfer Güven (Stellvertreter: Herr William Gardner) 

als Vertreter des Personalrats in die Betriebskommission Forum der Senioren. 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

In § 6 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 8 der Betriebssatzung des Viern-
heimer Forums der Senioren wird die Zusammensetzung der Betriebskommission gere-
gelt. Danach gehören der Betriebskommission u.a. an: 

„Zwei Mitglieder des Personalrates des Eigenbetriebes, die auf dessen Vorschlag von der 
Gemeindevertretung nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl für die Dauer der Wahlzeit 
des Personalrates gewählt werden. Für jedes Mitglied ist eine Vertreterin oder ein Vertre-
ter zu bestellen, durch die sich die Mitglieder vertreten lassen können.“ 

Am 28.04.2018 und 03.05.2018 wurden im Forum der Senioren Personalratswahlen 
durchgeführt. Der neu gewählte Personalrat hat sich am 06.06.2018 konstituiert und setzt 
sich aus den nachstehenden Personen zusammen: 

- Herr Thomas Mandel, Vorsitzender des Personalrats 

- Frau Nadia Schwarm, stellvertretende Vorsitzende des Personalrats 

- Herr William Gardner 
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- Frau Ayfer Güven 

- Frau Nathalie Weich 

Das Gremium hat nunmehr nachstehende Mitglieder als Vertreter bzw. Stellvertretungen 
für die Betriebskommission vorgeschlagen: 

- Herr Thomas Mandel 

- Frau Nadia Schwarm (Vertreterin für Herrn Thomas Mandel) 

- Frau Ayfer Güven 

- Herr William Gardner (Vertreter für Frau Ayfer Güven) 



TOP:        Viernheim, den 04.10.2018 

Antragstellende Fraktion:  
CDU 
 

Drucksache: AT-12-2018/XVIII: 

Anlagen: 1 

Protokollauszüge an: Ordnungsamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordneten-Versammlung 19.10.2018  

 

A n t r a g  
Antrag der CDU-Fraktion: 
Plakatierung im Stadtgebiet 

 

Beschluss: 

Die Stadtverordnetenversammlung befürwortet die Aufstellung einer Satzung, die Art und 
Umfang der Plakatierung im Stadtgebiet – insbesondere zu Wahlkämpfen – regelt. 

Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Entwurf zur Beratung und Be-
schlussfassung vorzulegen. Hierbei soll generell eine Plakatierung außerhalb von zentra-
len Anschlagtafeln zwar möglich sein, der jeweilige Gesamtumfang pro Antragsteller je-
doch kontrollier- und sanktionierbar eingeschränkt werden. 

 

Antragsbegründung: 

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. 



Privat 
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CDU Viernheim∙ Weinheimer Str. 51 ∙ 68519 Viernheim 

 

Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher 
Norbert Schübeler 
Rathaus 

  
STADTVERORDNETENFRAKTION 
DER FRAKTIONSVORSITZENDE 

 

 
 

            Viernheim, 04.10.2018 

 
 

A N T R A G 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 
für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung bitte ich, den nachfolgend formulierten 
Antrag zur Beratung und Beschlussfassung in die Tagesordnung aufzunehmen.  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Stadtverordnetenversammlung befürwortet die Aufstellung einer Satzung, die Art und Umfang der 
Plakatierung im Stadtgebiet – insbesondere zu Wahlkämpfen – regelt.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Entwurf zur Beratung und Beschlussfassung 
vorzulegen. Hierbei soll generell eine Plakatierung außerhalb von zentralen Anschlagtafeln zwar 
möglich sein, der jeweilige Gesamtumfang pro Antragsteller jedoch kontrollier- und sanktionierbar 
eingeschränkt werden.  
 
Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.  
 
Vielen Dank vorab und 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Bastian Kempf 
Fraktionsvorsitzender 
 



TOP:         Viernheim, den 08.10.2018 

Antragstellende Fraktion:  
WGV 
 

Drucksache: AT-13-2018/XVIII: 

Anlagen: 1 

Protokollauszüge an: ASU, Ordnungsamt. 1. Stadtrat 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordneten-Versammlung 19.10.2018  

 

A n t r a g  
Antrag der WGV-Fraktion: 
Barrierefreiheit für die vorhandene Fahrradstraße 

 

Beschluss: 

Die WGV-Fraktion beantragt, die Unterbrechungen der vorhandenen Fahrradstraße, im 
Bereich der Lampertheimer Straße und der Karl-Marx-Straße, zu beseitigen. 

Sofern der Antrag nicht möglich ist, beantragen wir einen Prüfantrag zu vorstehendem. 

 

Antragsbegründung: 

Von Beginn an ist die Fahrradstraße an der Lampertheimer Straße und der Karl-Marx-
Straße unterbrochen. 

Die Fahrradstraße wird nur selten von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern genutzt. 

Allen, die sich häufiger in diesem Bereich bewegen, ist das bekannt. 

Am Ostersonntag (01.04.2018) ergab sich ein Gespräch mit einem aktiven Nutzer (16 Jah-
re) der die beiden Unterbrechungen bemängelte und den Vorschlag der Barrierefreiheit 
machte. 

Wir sind sicher, dass die Barrierefreiheit die vorhandene Fahrradstraße attraktiver macht 

Zusätzlich sollte in der Presse darauf hingewiesen werden, dass Viernheim eine Fahr-
radstraße hat. 

Bei verschiedenen Gesprächen hat sich gezeigt, dass dies entweder vergessen wurde 
oder nicht bekannt ist. 



WählerGemeinschaftViernheim 
 

 

 

Viernheim, 08.10.2018 

 

 

 

Herrn Stadtverordnetenvorsteher 

Norbert Schübeler 

Hauptamt/Parlamentarisches Büro 

Kettelerstr. 3 

 

68519 Viernheim 

 

 

 

 

 

Antrag zur Stadtverordnetenversammlung am 19.10.2018 

Barrierefreiheit für die vorhandene Fahrradstraße 

 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

 

die WGV-Fraktion beantragt, die Unterbrechungen der vorhandenen Fahrradstraße, im Bereich der 

Lampertheimer Straße und der Karl-Marx-Straße, zu beseitigen. 

Sofern der Antrag nicht möglich ist, beantragen wir einen Prüfantrag zu vorstehendem. 

 

 

Begründung: 

 

Von Beginn an ist die Fahrradstraße an der Lampertheimer Straße und der Karl-Marx-Straße 

unterbrochen. 

Die Fahrradstraße wird nur selten von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern genutzt. 

Allen, die sich häufiger in diesem Bereich bewegen, ist das bekannt. 

Am Ostersonntag (01.04.2018) ergab sich ein Gespräch mit einem aktiven Nutzer (16 Jahre) der die 

beiden Unterbrechungen bemängelte und den Vorschlag der Barrierefreiheit machte. 

 

Wir sind sicher, dass die Barrierefreiheit die vorhandene Fahrradstraße attraktiver macht 

Zusätzlich sollte in der Presse darauf hingewiesen werden, dass Viernheim eine Fahrradstraße hat. 

Bei verschiedenen Gesprächen hat sich gezeigt, dass dies entweder vergessen wurde oder nicht 

bekannt ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ralf Kempf Beate Kempf 

 

WGV - Fraktion 



TOP:         Viernheim, den 04.10.2018 
Anfragende Fraktion: 
CDU-Fraktion 
 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen  

Drucksache: AF-2-2018/XVIII 

Anlagen: 1 

Protokollauszüge an: ASU 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordneten-Versammlung 19.10.2018  

 

A n f r a g e  
Anfrage der CDU-Fraktion: 
Rückbau Sickermulden „Am Königsacker“ 

 

Anfragetext: 

1. Welche Ereignisse oder Umstände haben wann dazu geführt, dass von dem Ziel einer 
unmittelbaren Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 
09.03.2018 abgewichen werden musste? 

2. Wem wurden wann diese Umstände oder Ereignisse bekannt? 

3. Wer hat wann welche Maßnahmen zur Zielerreichung einer zeitnahen Umsetzung der 
Maßnahme veranlasst? 

4. Wie haben sich diese Zielerreichungsmaßnahmen ausgewirkt? 

5. Zu welchem konkreten Termin wird nach aktuellem Stand mit der Umsetzung der Maß-
nahme begonnen werden? 



Privat 
Adolf-Damaschke-Str. 29 Telefon +49 (62 04) 911 646   Telefax +49 (62 04) 911 646    Mobil (01 79) 798 32 80 
68519 Viernheim  www.cdu-viernheim.de   bastian.kempf@cdu-viernheim.de  
   

 

 
 
 
 
 
 
CDU Viernheim∙ Weinheimer Str. 51 ∙ 68519 Viernheim 

 

Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher 
Norbert Schübeler 
Rathaus 

  
STADTVERORDNETENFRAKTION 
DER FRAKTIONSVORSITZENDE 

 

 
 

            Viernheim, 04.10.2018 

 
 

A N F R A G E 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 
für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung bitte ich, die nachfolgende Anfrage zur 
Beantwortung in der Sitzung an den Magistrat weiterzuleiten. 
 
 
Rückbau Sickermulden „Am Königsacker“ 
 

1. Welche Ereignisse oder Umstände haben wann dazu geführt, dass von dem Ziel einer 
unmittelbaren Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 09.03.2018 
abgewichen werden musste? 
 

2. Wem wurden wann diese Umstände oder Ereignisse bekannt? 
 

3. Wer hat wann welche Maßnahmen zur Zielerreichung einer zeitnahen Umsetzung der 
Maßnahme veranlasst? 
 

4. Wie haben sich diese Zielerreichungsmaßnahmen ausgewirkt? 
 

5. Zu welchem konkreten Termin wird nach aktuellem Stand mit der Umsetzung der Maßnahme 
begonnen werden? 

 
 
Vielen Dank vorab und 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Bastian Kempf 
Fraktionsvorsitzender 
 



TOP:         Viernheim, den 04.10.2018 
Anfragende Fraktion: 
CDU-Fraktion 
 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen  

Drucksache: AF-3-2018/XVIII 

Anlagen: 1 

Protokollauszüge an: ASU 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordneten-Versammlung 19.10.2018  

 

A n f r a g e  
Anfrage der CDU-Fraktion: 
Wiedererrichtung der Brücke Vie07 über den Landgraben 

 

Anfragetext: 

1. Welche Ereignisse oder Umstände haben wann dazu geführt, dass von dem Ziel einer 
unmittelbaren Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung abgewi-
chen werden musste? 

2. Wem wurden wann diese Umstände oder Ereignisse bekannt? 

3. Wer hat wann welche Maßnahmen zur Zielerreichung einer zeitnahen Umsetzung der 
Maßnahme veranlasst? 

4. Wie haben sich diese Zielerreichungsmaßnahmen ausgewirkt? 

5. Wie wirkt sich das Ergebnis des Vergabeverfahrens der zu beauftragenden Arbeiten auf 
die Zielerreichung, insbesondere die zeitnahe Umsetzung des Beschlusses sowie die 
konkrete Ausführung des Bauwerks, aus? 
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CDU Viernheim∙ Weinheimer Str. 51 ∙ 68519 Viernheim 

 

Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher 
Norbert Schübeler 
Rathaus 

  
STADTVERORDNETENFRAKTION 
DER FRAKTIONSVORSITZENDE 

 

 
 

            Viernheim, 04.10.2018 

 
 

A N F R A G E 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 
für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung bitte ich, die nachfolgende Anfrage zur 
Beantwortung in der Sitzung an den Magistrat weiterzuleiten. 
 
 
Wiedererrichtung der Brücke Vie07 über den Landgraben 
 

1. Welche Ereignisse oder Umstände haben wann dazu geführt, dass von dem Ziel einer 
unmittelbaren Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung abgewichen 
werden musste? 
 

2. Wem wurden wann diese Umstände oder Ereignisse bekannt? 
 

3. Wer hat wann welche Maßnahmen zur Zielerreichung einer zeitnahen Umsetzung der 
Maßnahme veranlasst? 
 

4. Wie haben sich diese Zielerreichungsmaßnahmen ausgewirkt? 
 

5. Wie wirkt sich das Ergebnis des Vergabeverfahrens der zu beauftragenden Arbeiten auf die 
Zielerreichung, insbesondere die zeitnahe Umsetzung des Beschlusses sowie die konkrete 
Ausführung des Bauwerks, aus? 
 

 
Vielen Dank vorab und 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Bastian Kempf 
Fraktionsvorsitzender 
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